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I . ISDN: KommunikatlOlIsteclmik - ein Rechtsproblem? 

Für den Weg in die ,Informationsgesellschaft, gilt die derzeitige Tclckommunika­

lionsin[raslruktur als unzureichend. Die erstrebte Informatisicrung fast aller Le­
bcnsbefeiche erscheine auf ihrer Grundlage unmöglich . Zwar ist die Anschlußdichte 
des Femsprechnelzes mit seinen bundesweit ca. 28 Millionen Teilnehmern relativ 
hoch. Auch werden im Fernsprechnetz neben dem Tcldondicnst auch Datenüber­
tragungsdienste lind der Tclefa.xdienst (für das Fernkopieren) angeboeen. Doch sind 
der Nutzung dieses Netzes z.u anderen Zwecken als dem Telefonieren enge Grenzen 
geseul. In ihm ist die DatCIl-, Bild- oder Texekommunikaüon für professionelle 

Zwecke 20\1 aufwendig', zu langsam' und damit zu wenig wircschafdich. Daher wird 
der uberwiegende Teil des Text- und Datcnvcrkchrs über spezjelle Darenn!"rz/' 
abgewickelt. Dies sind d~s D~tex-L-Nerz. das Oatcx-P-Nerz und Standleitungen 

(Direktrufnelz), in ihrer GcsanJlheie .Integrrertes D'ltenneIZI' (IDN) genannt. 
Neben verschiedenen Datenüberrragungsdienstcn werden über das 1 DN luch Te!l'x 

(Fernschreiben) und Teletex (Bürofernschrl'iben) angeboten. Diese Dienste sind 
vergleichsweise teUl'r.) Außerdem iSI für jeden Diens[ eine gctrennce Anschlußlei­
wng und eine eigene Rufnummer erforderlic.h. Übe/"ßlnge von einem zum anderen 
Teilne[z sind nur mie großem Aufwand möglich. ~ Besonders n~chteilig isr jedoch. 
daß im IDN nicht relefonien werden kann . Daher sind die Haushalte über die 
Da[ennelzc' nicht zu erreichen. s 

Diese Begren'l.ungen werden jedoch erst als Nachleil begriffen. seit es das Ziel von 
Unternehmcn und Organisationen ist. umfangreiche Compucernerzwerke aufzu­
bauen und den großen Markt der etwa 25 Millionen Haushalte einzubeziehen.6 Ew 

J Der Tellnchm .. benollgl SpUl elle zus,,,liche Ffldgcr.lc. die die digJlalen Signal~ der F~rnkop"'rcr 
oder Dalcnvcrorhellungs:tJllag<n In analoge SIgnale verwandeln (moJulieren) und ,,,f der GcgellsCllc 
",,"cdn zurückvcrw.ndcln (Jemodulieren) (MODEM,). 

l Die nUlzlxlrcn Üb,·rtr'lgung,r.ucn .md mll ma.. 9,6 kbJl/s erhcblich mL-dngcr .1. die des ISDN mll 

64 kbu/s. Zu den Übtrtragungsra'en s. Juch Fn. '9. 
J So betragen di~ Grundgebühren {Lir einen D~lex-l-Ansch luß mn emer ÜbcnrJgungsr.tc vOn l,~ kb.l/, 

monld ich DM 180,- und bel elncr Üb(Tlragungsral~ von 48 kbn/s mon~tlieh f)M ' 00<>,- . Fi" Cln<1l 
D3f~x-P·Anschluß bcrrlgcn die Grundg<biihren bel emer Übtrlr.lgungsrale von 4.& kb" DM )10.- und 
bel 48 kbn/. DM 'jCO,- mon,dieh . Dagegen bCIr.!;' die Grundgebühr für e.nen ISDN·An.c!JIuß mit 
1 X 64.kI:ntls nUr OM 74,- S. ZU dieser P,..mgcsllhuog, durch d,e cl,e I'emsprcchkundcn die ISDN­
Einführuo", sub~cn'JOnt..,en. knHsch ~. ß . Peler Boxer u. J., Opuoncn der Tclekommunibllon. 
Dü"ddorll9S8, 11, S. 6811., SO H., 95 If. 

4 S. z. B. BundesmlnlSJ.<rtUnl für d..s POSt- und F~rnmclde\Vescn, Das rcrnmddeoct~ der Zukunft: 
ISDN, BOnl1 o.J . 
Bisher wurdt'n für den D,leU3usl ausch "ur <lw. 1 S 5 000, f ur T ... ·lex I ~ I O'..JO und für Telelex an die 100"" 

Anschlüsse clngenehm - s. hltrl u }J" uh,as H"ber, Unlve rs.,liliit und Wirtsch aft lichk. ,t Im Verbund. 
Computrrwochc-Focu s .j , I" om H.9. ' 989, S.6. 

6 Vgl. I. f ~. B. Herb"r( Kub"rklAmo RoIJ, Mikropoli,. H,mburg '9S6. S. ,MI. und .usführlich ~'S 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-267 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:58:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-3-267


ein einheitliches Telekommunikationsnetz ermöglicht elektronischen Zahlungsver­

kehr und überbecriebliche Rationalisierungen in Handel und Banken. Die elektroni­

sche Übertragung von Textdokumenlcn soll den geschäftlichen Briefverkehr ersetzen 
und so Zeit und Kosten sparen. Anschlüsse in den Haushalten schaffen die Vorausset­

zung dafür, daß die Kunden von z.u Hause aus Waren fernbestellen, ihre Bankkonten 

verwalten, Auskünfte einholen, Reisen buchen und sogar ihre Arbeit erledigen kön­

nell . Außerdem ermöglicht ein einheitliches Netz, neue Diensdei~tungen, wie etwa 
den Zugang zu Literatur- und Informationsbanken. breit anzubieren. 

Telekommunkationstechnik 5011 zum Straßennetz der ,Infonnalionsgesellschaft , 
werden. Um den wachsenden Bedürfnissen nach Telekommunikation nach- oder 

eher zuvorzukommen. wird die vorhandene Fernmeldein{rastruktur in den näch­

sren Jahren und Jahrzehnten schrilCweise grundlegend verändert. Die Deutsche 

Bundespost TELEKOM' will in Übereinstimmung mit den Fernmeideverwaltun­
gen anderer Länder und europ~ischen Planungen! das heutige Fernsprechnetz 

modernisieren . Ziel isr es, auf Basis des verlegten Kupferkabelnclzes (fernsprech­

netz und ION) ein einziges Netz für alle Nachnchtenformen zu schaffen. 

Weil alle heure bekannten Dienste mit Ausnahme der Bewegtbildübenragung über 

dieses Netz angeboten werden sollen, wird das künftige Netz auch »lnu:graud 
SC1"7.)lces DIgItal Nelwork~ (ISDN) genannt. Die schrittweise Umstellung des Netz.es 

hat bereits begonnen, Es soll 1993 flächendeckend angeboten werden und in 

spätestens 30 Jahren abgeschlossen sein. Daz.u wird auf den vorhandenen Kabeln das 

Übcrtragungsvedahren geändert. und es werden die heutigen elektromechanischen 

Vermiulungseinrichtungen durch Prozeßrechner ersetzl. Die Kosten dieser Umstel­

lung werden bis 1995 aur etwa 40 Milliarden Mark und insgesamt bis 20.20 auf etwa 
140 Milliarden Mark vcranschlagt.9 

Diese Umstellung betrifft jedoch nicht nur die äffendiche Telekommunikation . Sie 

cdaßt auch die NebenstcJlenanlagen innerhalb von Organisationen, Behörden und 

Unternehmen. die das öffentliche Telefonnetz in den 'privaten, Bereich verlängern. 

Obwohl sie über eine ganze Sladt verteilt sein und mehrere hundert oder gar 

tausende Endgeräte verbinden können lD
, werden sie nicht von TELEKOM, sondern 

von ihrem jeweiligen Inhaber betrieben. Sie sind für den Anschluß an dll öffentliche 

,Zukunll,biIJ, Jn Aleunder !<0ßnag,I/Pnu m·dde/Volker Hammer/ Vlrlch I'ord.,ch. Oie V~rlflzlich· 
kCIl d'T ,In [omulIon'geseU'c!llft •. O pl.den '989, 1 S rf. 

7 BundcsmInI$tt(lurn lur d" I'OSI- und Funm.ldo"'esen (1'n . .j); Konzepllon der Bundesrcg1nung zur 
Neuordnung des Tclekommunib"onsnllrklcs. J3T-OrS, ,/,Sss; ßunJcmllnlSl.r fü r Fo!"<chung und 
T~chnolope, Zukunltskonrepl In[om13110nSlc..-hnik, Bonn '98,. S. >loH. 
S. z. ß. d,s Grünbu ch der EG über die Enl,vlckluilg des Ge",ell1samcn M.,kles [ur Tdekommumb­
llol1sdicnsoI ... ' tungen und li:lckomrnunikauo tlsgc·r:iIC . BT-DrS "/9)0; In den ,uSliindigen europäi­
schen und Inl.rn3.1I01l:1(~n Gremlfn C E PT (1< on Ic"· ",. der curop:;i ehen Po s 1- und Ftrnmdd~verwJI ­

I, mgm) und CCITI (Inlcrnwonalcr be ro"·nJ ... Ausschuß lür das lelcgraphen- und Fernsprechwesen) 
"""d SCII elllern Jahnehnllnl<n!IV an der Er~ldlung m,ernallonala No rmen lür ISDN ge .. bcll~\. Um 
di es.e Arbl:ll %U HHl"n S' \'ICT("n. ''''unle HT'1 J\rHi r2. 1988 eil' Europäisches Institut für 1'c [,~kommunik-atl0ns­
norm en gegründet. Zur S,and .. di ' "' rLln g . auch Wolfg~ng Btmdt, Oie Bedeutung der Shnd"d,Slcrung 
In\ TclekommunibllonsberCich für InIlOV.1uon. Weube wcrb und Welthandel. J.hrbu~h der Oculsehcn 
Ilundcspo s, '986. S. 871f. 

9 S. 2. B. Der Bu"deSIlHnlSlU lür d as Post- und Fcmmeldc"·escn, Millcllnwges Pro grlmm lür den 
AusblU der teChlHsc.hcn KOIl'mu nikatlOnss YSleme, Bonn 1986, S. "4' H elw 11 I Schön, ISDN und 
Ökonom". J, hrbu ch der Detl lschcn Bund" sp,m 11)86. S. 161. Wenn die TELEKOM-Kunden aller­
di ngs wellcrhm überWIegend nur .eldomCfen und die "",loge AnschlußleItung beha lten lIVollcn, Ist 
nielli . usw 5CblicEen. dal! e nach d em . IlTX·Flop., 7.U emem - ISDN-Flop" komm , - s. I"en u 2 . B. 
He,d; Hdltg. Standard Fcmg Los' ISDN - scho n heUle mll Anwcndernul2cn ?, C ompulcrm3gaZII\ 6/ 
'988, $. '7: M~/lhJlu Huber (Fn.l). S. l S: Herbert Kr<b1cek, D., mtcg nt"rI" F~rnmcldtne ,1. dcr 
Bundc<poSl - ","liehe InveSllllonspolilik Im l ".elen UnbCx.nnll'n. SO"lmlwlssensch.filicht" Informo-
1I0nt n '988, S.ll711. 

10 In der ßunJesrepublik smd derzeit CIW. '} Mill ion,·" Endg."'''' .,n Nebc,,~t~lIeJl a JllagtJ1 l ns t5chlossrn 
- s. Mall}"", Hilb" (FII. 5) S. 6. 
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Telekommunikationsnetz konzipiert und müssen sich folglich mit diesem weiter­

entwickeln. Daher werden derzeit faSt nur noch ISDN-fähige Ncbenslellenanlrtgen 
installiert. Weltweit werden derzeit jährlich Nebenstellenanlagen [ur fast 20 Milliar­
den Mark verkauft." Dieser Umsatz dürfte sich in den nächsrcn 10 bis 20 Jahren, bis 
n~hezu alle Nebenslellcnanlagcn auf ISDN-Standard umgeri.islet sind, noch deurlich 
erhöhen. " 
Diese Planungen sind nicht ohne Kritik geblieben. Sie richtet sich vor allem auf die 
Folgen einer ausgeweiteten Telckommunikationsnurzung: Die derzeitigen Erkennt­

nisse lassen befürchten, daß sie die Rationalisierung beschleunigt und die Probleme 
der Massenarbeitslosigkeit verschärft' l, soziale Beziehungen zerstön und Vereinz.e­
lung vers"tärkt 14 sowie die Verletzlichkeit der Gesellschaft erhÖht. lI Einige der 
vielfältigen rechtlichen Implikationcn solcher minclbaren Folgen einer [nformatisie­

rung der Gesellschaft. die durch die Modcrnisierung der Telekommunikation 
ennöglicht wird, wurden an anderer Stelle untersueht. '6 Die folgenden Ausführun­
gen konzentrieren sich d:!her auf die rechtliche Bewertung einiger unmi\[c1barer 
Auswirkungen der ISDN-Technik. 
Was ist nun das für die rechtliche Beurteilung Neue an lSDN?'] Wesenrlich für die 

neuen Überlragungsvl'rfahrcn ist der Übergang von der analogen zur digitalen 
Übertragung. Bisher wurden die Schallschwingungen der Sprache über ein Mikro­
phon aufgenommen, in (analoge) elektrische Ströme verwandelt, die den Sehal!­
schwingungen entsprechen) und am anderen Ende der Leitung über einen Lautspre­
cher wieder in Schallschwingungen zurückverwanddt.,$ Im ISDN dagegen werden 

alle Arten von Nachrichten - Sprache, Bild, Text und Daten - in Form einer Folge 
von binären Signalen (»Nullen- und "Einsen«) übertrngen. Sofern die Nachrichten 
nicht wie zu übertragende Daten im Prinzip schon in dieser Form vorliegen) müssen 

sie in diese Form überführt (digit~lisien) werden. Für die Sprachiibcnragung etwa 
werden den Amplitudenwenen der Schwingungen feste Wene innerhalb eines 

Rasters zugeordnet. Diese digitalen Werte werden in Folge übertragen und im 

11 s. z,,1l 3\;'989 v. 'j. R. 19S9. s. 'S. 
11 AHCIn für \'(IesfClI ~·oP.J. WIrd bIs. zur J:1hn;tu:scndwcndc mH lm,'CStllJOf\cn ,"'on ctW;1 eineT" Billion NbTk 

gerechnel - s. Sp1q;d )SI 1989. vom 18.9. 1989, 5. 'jl. 
1) S. z. B. Htrbm Klrb,ctklAnlO Rolf (Fn. 6). S. '53 fL, V()/k,.,- SaM, Inform""On,ge<'<II~ c h~h ,1< Fluchl 

vor d~m Arbeusrecll!, 1n: Alexandcr Roßn,gel (Hrsg.). Frei!>"" 1m Grifl, Inlon'l>lloMgcscllsch,h und 
Grundges,,> .. Slung." 19&9. J 07 ff. 

q S. z. B. Herber! KJ/bJCek/Arno Rolf (Fll. 6), S. lSS ff.; Barbara }.fellltr-Meibom. 5021,1(" Ko, l<,n ,,' der 
Inform,,,onsgese11sc!uh, Fr.lIlklun 19S7' WJbelm Sremmllll,r (HrSg.). Verd'lel und verM I2!. Fronk­
fun '989. 

'S S. h,crzu AleXander Rößrwgei 11. a. (Fn.6) und Ulrleb Pord«e/'. Zum K'''lSlrOphenpo lenll,1 der 
T.lekommunibllon, Zivilvcn c,digung 11119&9. s. 4' H. 

16 S. hIerzu tlusführlieh A/rund,·, Roßllage///,eur Wecu/c/Volk" J.I~mm,,/Ulr,(b Po rdt"<cb. Digu.lisrt· 
rung der Grundr~chle1 Zur Vcrf,,,su" p vertraghchk"l de.r In(orm'llons- und KommunikatLooslech· 
mk.Ophdcn 1990 so ..... 'e Ale;rande>· Roj1nagel (Hrsg.). Fr.iholl Im Griff, Iniorm,"onsg,·scllsch,11 und 
Grundgeselz. SlUUg>rt 1989. 

171m folgenden waden nu r die w,chu g«en Grundzüge dlrgeSlcllt. Zu r lcchmschen Kon,epuon vOn 
ISDN s. näher Kar! HflNl RO<""byock. ISDN - e>ne rolb~"'lchl.'ge WeJterclllWJcklu Jlg des dign,len 
Fcr"'prcchllOlZt"S, J.hrbud1 da DeulSchm Bundes post 198~, s. j D9 fL, HelmIlI S,.),6n, Die D euJSchc 
Bundespost ,nd ihrem Wcg '.um ISJ)N. Zl'F 6;'984, S. lO ff .. Perer Bo,ker. ISDN - Das diensl1ntcsnc­
rcndc digllale Nachnchtfn nel'Z . 2. Aul!. Bedin u. ,. ' 98 7: Albrte"/ Albemoder (HrSg.). TC'leko lnmunr­
hllon - Nel?-" und Dienste der Deu"cllt.n ßundespoSl , Hejd~lberg 19&7' H,rbeY! Kllblcd,/Arno Roll 
(Fn.6); "'/fr Barg" (Fn. J) S.IIS? Ir. ll"ll folgenden Wird eine Idelltyp,sche UntC"Che1dung ZWlSchen 
der ISDN-Techn ik llnd de r bISherigen Fernsprechtechn ik .~etroHcn . Die re>I~X1Sl1"ende Kommunib­
llonSlcchoik "'Jedoch eme Terhn ik 1m Übergang, die de rz,," ,lIe möglICh." ZWlSchenform.,\ .,uiwclSt. 

18 Berells m 1979 werden die Übertragung und di,· \hm111lun g 1m Fernsp,."cbnel?- n,eh und n,d, luf 
di gll,le Signolt" um gestellI. Die Wene«nl w1cklung dieses dig,ul cll Fernspred 11\e!zeS :tu ISDN mjl den 
1m fo lgenden beschrlcbenen Merkmalen eriolgl , rlcrdings Cr<! ,ell 1989 - <.' hLi:'r " l! z. B. Orlo Hitz/Ha'" 
Kltw . Ei rl.S tlt7,.s.nategH! für d iglt~le Vem! Hdl.lngstechfl ik 1m Fernspr{'chnel .... der Dt' lJt s(.-'hcn ßund('sposl, 
Jahrbuch der Deutschen Bundespost 198 4. S. 5 I Ir.. K~rl Ht'I>lZ Rosenbrock (Fn. 17), S. j09 Ir., Hflmll/ 
Scbo·n (Fn. 9), S.? ff. 
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;qo gegenüberliegenden Endgerät gegebenenfalls zurückverwandelt. Die Übertragungs­

rate im ISDN ist hoeh genug. um über dieselbe Leitung zwei Übertragungskanäle 

und einen Steuerungskanal zu vermitteln '9 und daher gleichzeitig zwei Endgeräte zu 

betreiben. So wird es möglich sein, über einen Hauptanschluß gleichzeitig zu 

telefonieren und dem Gesprächspanner eine Zeichnung fernzukopieren. Insgesamt 
sollen bis zu acht Endgerare anschließbar sein, die die Nutzung aller heute angebo­

tenen Dienste zur D~ten- und TeXlübertragung ermöglichen. 

Neben der Digitalisierung der Übertragungsverbhren iSI die speicherprogrammier­
bare Vermtulungslechn':k die zweite wesentliche technische Änderung. Bisher ist die 

Technik der Femsprechvermictlung noch überwiegend elektromechanisch . Jeder 
Ziffer, die über die Wählscheibe oder -tasratur eingegeben wird, seezt in der jeweils 

zuständigen Vermittlungsseelle auf dem Weg zum gerufenen Teilnehmer jeweils 

einen kleinen Elektromotor in Bewegung, der die Kontakre auf die richtige Stelle 

drehe und so die Verbindung weiter durchschaltet. Dadurch werden nirgendwo im 

Netz die Verbindungsdaten festgehalren. lO In rechnergesceuerten Vermitdungssy­

sternen. wie sie in den Dacennelzen heute schon eingesetzt werden. übernehmen 
Programme die Herstellung von Verbindungen. Dabei werden die Wahlinformatio­

nen des Teilnehmers niche mehr schrittweise umgesetzt. sondern sie sind in ihrer 

Gesamtheit Eingabedaten für die Rechnersteuerung, die als Ganzes ausgewertee 

werden . Aus diesem Grund ist es technisch notwendig, die Verbindungsd~len 

zumindest für die Dauer der Verbindung zu speichern." 

Die hohen Übcnragungsraten und die Fle1-"ibilirät von rechnergeHeuerten Vermirt­
lungseinrichtungen ermöglichen es künftig, dem Teilnehmer zusatzliche, den Kom­

munikationskomfort steigernde DHmS/merkmale anzubieten, wie etwa das Umlei­

ten, Weiterleiten, Nachziehen. Heranholen und Übernehmen von Anrufen, Konfe­

renzschaltungen, Rundruf, Teamfunktionen, die Einrichtung geschlossener BenUl­

zergruppe. das Aufschalten auf Verbindungen, Kurzwahl, Direktruf, \XIahlwieder­

hoiung, Makeln, Freisprechen. lauthören. die Anzeige des rufenden Teilnehmers, 
das Anklopfen bei einem besetzten Teilnehmer, automatischer Rückruf im Frei­

und ßesetzlfall, Sprachspeicher und viele weitere mehr H 

Telekommunik:uion soll wie Strom aus der » U niversalseeckdose« verfügbar wer­

den. Mit dcm Ausbau der einheiclichen Infrastruktur soll sich die Telekommunika­

tion immer mehr auf das ISDN verlagern. bis die Nutzung der herkömmlichen 

Femmeldenerl.e entbehrlich wird .'J Mil dem ISDN wird ein Netz verfügbar. d:l.s 

Endscc\len in jedem Haushalt und jeder Organisalion haben kann, womit sich ein 

'9 Zwei Nut zkan,a l~ m,t Jewell, 64 kbll/ < und eIn Ze,chcnkan.! mll 16 kb,vs. D,mll ISI es ~uch schneller 
als die Oien<!e des I DN (Tel.,ex ' ''' kbll /~. D,ux· L 0" 9,6 kOlli, . D'Icx- P b,s 4S kbH/ s. Oircklruf bIS 
48 kOll /s)- s. hl.er~u z. B. Kdrl H'Jn~ RDu"brork (Fn. '7), S. 5' 2 f. D ur.eh die hohen Übem agungsr>len 
dauen die ÜbcrIllltllung emer D[N-A-4-~"t nou Tdetcx ,UI( b,sher S Sekunden ,m ION nur noch 
wenlg.r ,h CHIC Sekunde uno.! mll Telef,x J(~tI bISher, biS 6 Minuwn ,m Fernsprechn<l? nur noch I bIS 
10 Sekunden - s. MaI/blAS Hilb" (Fn. S), S.7. 

~o Um M ,m Rahmen C .. ner VergJ~lchszählu n!; zur GebuhrenkQntroltr (§ 84 Ab •. 1 Nr. S TKO) oder zur 
F~LSlellung ,nkommt:ndto Wähl\"crblndungen (§ 84 Ab •. I Nr. 6 TKO) dennoch "l;u ,·rlange n, miHsen 
besondere Vornchlungcn an der An,~hlußJ<uung d.s Teilnehmers "g,ns ange broo:h' werden . 

• , S. Bundcsreg,,·rung ßT-DrS " h8 ! J, S.4; s. h,erzu .Ilerdi ngs den Allfrnatl,·vors chbg In HerberI 
K"bJ"kIArno RDI! (Fn . 6), S. )25 H., Peter Bager ''"',. (Fn. ,): $.111 144 H.: HoberI Kllb,cek. En'wlck· 
lunppl.de d.r Telekommunikati on. ,n: Alcxand,·r Roßnagel (Hrsg.}, Freihell 'm Griff, '989 , S. 'S I H.: 
",n~ welle re Tcchnikahcrn.tlve >".um Sc.hut2 dcr KOmmun ik~uonsdalcn cmhaJ, ;\ IIdrta, l'fil 7. mamd 
Birgu P[rIzmannIM,r!,Rcl Wtlldwr. D.'tn<chuIZ g.".nllerend< oHen,· Kommunik.,,,on~nctze, Infor­
matik-Spek'rum '988, S. , J S H . 

•. , S. ""'ZU "",Whrtich Volker '·lamm~rlUlrl{!, f'ordeuhiAlexandtr Roßnagtl. Gt>"hungs~n{ordcrun· 
gen (ur die lSDN-Nebt"'tcllcn.nb~t der HochschuJrq~lon D"mstld" P,ove,·B<rIchl J. D'""SI.d, 
1989, s. 4111. 

1) Um luch höhe re Da,en übertragung<r,,"".1 64 kbrt zu cl"7. ,c1cn , sollen,b 199'" p>r"lId >.ur E infii],rung 
des ISDN Zug um Zug GJ.ub<erb bei 'l.u Teilnchme ransch liissm vCrlC~1 und " azu 'ßrellbandvermu,­
lutlgsclnnchtun gen (l.un J~hSl o.J. Erg3nzungstechni k) Ins",lI icrI ",erden, die Ü bc",jgungsgcs('hw,ndig-
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breiter Anwenderkreis ergibt. Hier schafft ISDN mit seinen srandardisierren 
Schnittstellen und einheitlichen Leistungsmerkmalen beste Voraussetzungen für die 

sogenannte -offene Kommunibtion" und für eine gewaltige Ausweitung der 
Telekom mu nik ationsanwend un gen . 
ISDN wirbt mit vielen Erleichterungcn und Verbesserungen für den Austausch von 
Nachrichten. Mit diesen Vorteilen sind aber auch jeweils spezifische Risiken 
verbunden. Im Vergleich zur bisherigen Fernmeldetechnik verursachen insbeson­

dere vier Merkmale der ISDN-Technik neuc Risiken für Freiheitsrechte: 
- Die Digiralisierung aller Tnformationstypen ermöglicht die integration liler 

schmalbandigen Dienste in einem Netz mit einheitlicher Vennittlungsleehnik . 
Die Anlage vermiuelt nicht mehr Telefongespräche, sondern Datenübertragungs­

kanäle zwischen verschiedenen Anschlüssen, über die je nach. Endgerät Sprache, 

Text. Bilder und Daten ausgelluscht werden können. Zwischen allen Diensten 

bnn freizügig gewählt und ihre Leismngen können kombiniert werden. Die 
Multifunktionalität von rSDN erschließt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
der Rechnerkopplung und Bürokommunikation. Sie eraffnet aber auch neue 
Risiken der Rationalisierung, Kontrolle und Datcnspeieherung. 

- ISDN arbeitet mit einer so!twaregesteuerten Vermllllungsteclmik. Sein Leistungs­
umfang ist daher nur bis zu einem gewissen Grad festgelegt, er bnn durch 
Einspielen neuer SOftware verändert werden , Dem Voneil, daß die Anlage 
nexibel veränderten Anforderungen angepaßt werden kann, steht jedoch das 
Risiko gegenüber. daß Veränderungen unkonlrolliert und mißbräuchlich vorge­
nOmmen werden konnen. Außerdem werden - technisch bedingt - wenigstens 

kurz.frisrig Verbindungsdaten gespeichen, die durch weitere Programme - etwa 
zur Gebührenabrechnung - Jusgewertet werden können. Dem Voneil der höhe­
ren Ausgabentrl.osparenz einer detaillierten Gebührenabrechnung Stehl das Ri­
siko ~egenübt!r, daß diese Daten zur Bildung von Kommunikationsprofilen 
mißbraucht werden. 

ISDN bietet die Möglichkeit, Nac/mchtentnhalte zum Zwecke zeirverset,.,ter 
Nachrichtenüberminlung auf internen odcr eXternen Speichern abzulegen, damit 

sie von anderen Teilnehmern abgerufen werden können. Dem Voneil, Kommu­
nikation zeitlich LU enrkoppeln, steht hier das Risiko gegcmiber, daß Drine auf 
die Tnhalte der gespeicherten Nlchrichten wgrcifen. 

- ISDN bietet st:lOdardrnäßig erheblich mehr und komplexere Leutungsmerkmale 
als die heute überwiegend noch eingesetzten Anlagen mit Analogtechnik. Dieser 
Vorteil ist jedoch mit dem Risiko verbunden, daß der Zustand des Systems für die 
Nutzer intransparem wird , die Autonomie der Arbeitsgestaltung und die Selbst­
bestimmtheit der Kommunikation eingeschränkt sowie die Anwesenheit und 
Arbeitsleistung unbemerkt kOlHroliien werden. 

2. Risikoadäquate Recbtskonkretisierung 

Kommunikation ist das Medium der Persönlichkeitsbildung. Identität entsteht nur 
in Kommunikation, Individualität wird nur in der durch Kommunikation vermittel­
[en Erfahrung des Andersseins gebildet. Selbständiges Lernen und selbsrbestimmtes 

Herausbilden und Aneignen eigener Wene und Beuncilullgshiterien setzen Kom-

kellen VOn bIS 211 '40 MbJlJs ermöglichen. O,m" konn,n dann mch N.chro,ltt"n(ormen. w,~ Y. B. 
bewcg'" Bild", (ür Fcrns.hen oder Vidt'Okonfcrl'nzen. mll adäqult<-' QUllita! liberlrog<n werden. 

27/ 
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munikation vorQUS.'4 InformaTion, Meinungsfreiheit, Wissen und Kunst gründen 
auf Kommunikation. Kollekllve Inreressenvertretullg, Versamnllungs-, Vereini­
gungs- und Koalitionsfreiheit setzen Kommunikation voraus. Politische Willensbil­
dung und die Organisation politischer Intcressen erfordern cine freie Kommunika­
tion ebenso wie wirtschaftliche und berufliche Betätigung, privater und familiärer 
AUSlausch. G~scl\schaftliche Inlegration, demokratische Willensbildung und sraatli­
ehe Wirkungseinheit sind ohne Kommunikation nichl möglich . 
Außerhalb der Rufweite ist Kommunikation auf technische UnterSlÜtZung angewie­
sen. Auf gesellschaftlicher Ebene selZI sie ein technisches und organisalOrisehes 
System der Kommunikatjonsumerseüt:wng voraus - zuerst zeidich versetzrc münd­
liche Übertragung durch Boten, d:lnn Schriftverkehr durch Postdienste, später 
kurzfristige schriftliche Übertragung durch Telegraphle und schließlich das aktuell 
gesprochene Worl durch Telefon, zeitgleiche Übertragung von Dacen, Texe und 
Bilder durch die Telemalik. Sobald ein Telekommunikationssystem funktioniert, 
stellen sich die Menschen in ihren Arbeits- und Lebensgewohnheiten darauf ein und 
werden in ihrer Kommunikation von ihnen <1bhängig.Jf 

Moderne Arbeitsmerhodcn und lebensgcwohnheitcn sind auf das Telefon, oft auch 
schon auf die Datenübertragung angewiesen.'6 Eine Veränderung der Tclekommu­
nikationSlechnik wirkt sich daher durchschlagend auf die Lebens- und Arbeitswelt 
aus. Sie ist nicht nur ein neutrales Medium zur freien Gestalrung der Kommunika­
tion. Sie legt vielmehr die Strukturen fest, innerhalb deren der Einzelne agieren 
kann. Telematiksysteme erbringen aktive Leistungen und zwingcn - je komfortabler 
sie sind, um so mehr - den Nutzern ihre Bedingungen <11.1(.'7 Künftig ist davon aber 
nicht nur das aktuell gesprochene Wort betroffen. Die qualitative Ausweitung der 
Telekommunikation erfa.ßt auch alle anderen Kommunikationsformen - die Spei­
cherung des gesprochenen Wortes, die Übertragung von Bildern (Kopien. langsa­
mes Bewegtbild, Bildfernsprechen), von Texten (Telebriefe, elektronisch publizierte 
Bücher, Datenbankauskünfte) und von Daten. Wenn künftig auch - wie es erwartet 
wird - zumindest der schriftliche Geschäftsverkehr oder ein gewisser Teil des 
privaten Schriftverkehrs über Telefax, Teletex und Bex abgewickelt wird, dann ist 
jede Enüußerung über die Ru(weite hinaus durch Telematik velmirtelt. 
Telekommunikation iSI VOI-aussetz.ung für die W:lhrnehmung nahezu aller Grund­
rechte. Technik erweitert jedoch nicht nur die räumlichen und zeitlichen Möglich­
keiten von Kommunikation und Infonnarion, sondern setzt dicse auch neuen 
Begrenzungen, Zwängen und Gefährdungen aus . Ihre Nutzung führt zu einem 
Konflikt zwischen der Umcrstützung des einzelnen bei der Wahrnehmung seiner 
SclbsrbcsummJJngschancen und der Bevormundung seincr Aktivitäten!s Die spezi­
fische Technik der Kommunikationsvcrmi[tlung und TnformationsverarbeiLUng ist 
daher grundrechlsrelcvant. Die soziale und personale ßasisfunktion von Kommuni­
kation und Infonnation für die Grundrechtsausübung muß daher selbst unter den 

'4 S. h,erzu z. B. AdAlbeYl Pod/ec/;, GG-AK Art. I Rdnr.)9 und Ar! . L r Rdnr. '.1, )8; Niklas Lubm.,m. 
Grundrech,e als [n,IIIullon, Derlin '96), S, 6, H., 66H., 7'; Dlfur S"hr, Entfahung der Mensel"n 
durch die Menschen. Berlin '976, S. Ho H,. S8 r. rn.w.N . 

• \ S. h,erzu z. B. Ki4us Beck. l'ddong,·,d .. chle ,Is So,-ooJgesch,c1\le : Die sozI31c und kuhurdle Antlgnung 
des Td.lons Im Alltag. on: Forsc.hungsgruppt Teidonkommunil<.oltOfl (Hrsg.), Teldon und Gese ll­
sch,I,. Becl," '989, S. J \ ff; V/ne/' Lange. Teldon und Gesdlschaf., ebcnda S. 1] 11; deN., Me"kommu­
nikl"on ,chafft neue KOOlicnllonen, CompUlcrwQche-Foeu, 4 vom H.9, '98,. S. g {(, 

~6 S. z. B. Vlne/' Pordt<ch (fn. 1 s). S.41. 
'7 S. Il!(·o.u HA'" B,rnckm.",,,,, Rechtlich,> und poli",ch~ Konlrolle eoner neu en rn(r:tSlruktur. 10: 

G.,c1I<ch.l, rur Rcch,s- u"d V~rw~llungson(orm",ik (Hrsg.). KOnlmuntbuons,echnJschc Vcme,zung. 
Rcch,sproblcmc, Kontrollch~ncen. Klientenln,eressen. D.rmsud, 1986. S. 1j fi. ; AI~x""Jcr Roß"'I!.~1 
lt.4. CFn. 16). S. 43 f. 

2& S. 1:. ß. Sp'yos SimilIS, Sdbstbcsllmmung: Blusomchcs PrOlekt od('r re.k· Ch.nce, KJ 1988. S. H· 
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Schut~ der Grundrechte fallen. Verändert sich das technische und organisatorische 

System der Telekommunibrion und verursacht diese Veränderung neue Risiken, so 

müssen auch die Grundrechte neu konkretisiere werden, um die SchuraieIe unter 

veränderten Bedingungen ohne Einbußen gewährleisren zu können .'9 

Die Sicherung der Selbstbestimmung des einzelnen erfordert im Zeitalter des ISDN 
eine Konkretisierung der Freiheitsrechte, die den ncuartigen Gef;ihrdungen gerechI 

wird. Soweit es der S,hut"l. der Persönlichkeit gegen neue Risiken der Technik 

erfordcn, darf sich »das Recht .. , in diesem Punkl der technischen Entwicklung 

nicht beugen« .JO Dabei darf es nicht genügen, organisatOrische Regelungen und 

Verhaltensanwcisungcn an die Menschen zu fordern . Vielmehr ist Sicherheit und 

Gewißheit menschlichen Verhaltens vor ~lIem durch entsprechende Gestaltung der 

Technik ~u gewährleisten - also durch Anforderungen an die Technik als verfestig­

tes menschliches I-iJ.ndcln. Dagegen sind rechrliche Regeln für die Nutzung dcr 

Technik, die allein das Verhalten der Menschen den Erfordernissen einer als gegeben 

hingenommenen Technik anpassen, unzureichend)' Sozial unerträglicher Gebrauch 

der Technik muß nicht mehr verboten und komrollien werden, wenn er durch 

sozial verträgliche Gestaltung technischer Systeme ausgeschlossen iSI . Entscheidend 

ist also, ob aus Grundrechten solche tcchnische Gestaltungsanforderungen abgelei­

(et werden können . Dabei kommt es darauf an, die Gefährdungen zu vermeiden, 

ohne die Vorteile für die Ausübung von Grundrechtcn zu verlieren. Lediglich als 

zweitbeste Lösung wäre zu erwägen, Risiken durch Verhaltensanforderungen ein­

zuschränken . 

Die Vertraulichkeit individueller Kommunikation, soweit sie fernmeldelechnisch 
übertragen wird, ist das Schutzgut des in An.10 Abs. I GG gewahrleisretcn 

Fernmeldegeheimnisses. Dieses Grundrecht gewährleistet "die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit durch einen privaten, vor den Augen der Öffentlichkeit verborgenen 

AuStausch von Nachrichten, Gedanken und Meinungen«)'. Ausreichender Schutz 

gegen die Risiken der ISDN-Technik ist also in erster Linie in einer Konkretisierung 

des femmeldegehelmmsses ZU suchen. Denn es schüt~t nicht nur die Vertraulichkeit 
des Inhalts, sOlldern :luch des Ob und des Wie der Kommunikation)), und erstrecke 

sich auf alle formen der Nachrichtenübertragung, die mit Mitteln des Fernmelde­

verkehrs stattfinden - also auch auf alle neuen foormcn individueller Telekommuni­

karion. H Art. 10 Abs, 1 GG ist also einschlägige Schutznonn, soweit TelekomnlUni-

29 S. 2 . B. Ada/bert f'odlecb. GG-AK. Ar!.> 1 Rdnr . 14; ob d,,, Grundrechte .,1. Abw~h,rtchr, SChUIZ' 
pflicht oJe< Teilh"bert:eht LU konkretlSlCren smd, hongt von d~" UmSL\IlJen ob, unt~r denen [.lIsächli­
che GrundrechlSlusubung ermogllcht werden k,nn - s. IHerzu unten 6. 

}O BVcrfGE H, 20. ("7) Zlllerl h,er BGH NJW '966, S.2)14· 
J 1 S. 2 . B. }o"rhtm Scheree, Recht'probleme des D,tenschulzes b ... den '. Neuen Medien • . Dusseldorf 

I,S,. S. II 1.; Giint cr D i'''g. Ul: Ma un z/Düng, GG-K.ommcnrar. An. 10 Rdnr. L1; Hans-}oad",,, 
K"kau. Neu,· ~I cdic,, : Neue Ri si ken. neue. R«ht'. In ; Ocr Berliner D,tcnschuIlbC':luftrngle (Hrq:.). 
O"cnschutl und Neue Medien. Bedin 1987, S. lOf.. SpJr(JJ Simtlu (Fn. !8), ~. J7 f.; AIt'xallder 
Roßnag.! lI.a . (Fn. 16). S. 8, 16J m.\lI.N.; BVerfGE 61. I (48 , 18/1.) fordert ~rundrechr.<konronne 
Vor.:zu.,sscrzungcn (ur die Vcr,lfbcuung personCl"lb~c>gcnl!r D.lfcn. 

Jl BVerfGE 67. '17 ('7
'
)' 

H BV''1'fGE 67. '57 (172) ; S. I"erzu luch § 10 Ab<. I S. J rAG SOWle~. B. VG Bremen. NJW '978, S. 67; 
l"go <I. Mii"rh. Uneiklllmt'rkung, NJW '978. $. 67: GIIIII~' J)iing on : M,umJOu"g. GG-Kon)m.n­
tar, An.lO Rdnr.I&; Han,-Uwe Eneh"n, r:t5tstdlung,kllge und Inncnrcd ll. Grundrechte und 
AmlS~erw.hung, VcrwA I?SO. S. 416; Erle;' Pappen1lanll, on : r. v. MunM, CG-Kommel". r. 3.Auf)., 
Art. )0 Rdnr. 18 ; Wol/gang Sc"arzg}mc"ü,. Fcrnmddegch c,mnl' und Tcldol\be,chatllmg, NJW 198 (, 
S. l6S; !',ra Bad",It. 0;,· Tragwcllc des Rc"<'hts ,ul ;niorm'hondlc Selbstb","mmung für die n011l1'l!Ve 

Regelung d~r öffendichm Tdekomrnunik.uonsdicnstc der Deutschen Bundespost. Jahrbuch der 
Deutschen Bundespost 1989. S. ~of.; Hamjilrgm Ga"!lA·a. D>ten,chulz In Telckommunikallon»y'''­
m"n. on: Valk. R. (Hng.). GI-18 . J:thr<·sugung, Balin u.'. 1988, S. 666. 

14 S. ~.B. Bodo PitrothJBcmh",d Srb/ink. Grundrtclm. J.Aufl. He,ddberg '937, Rdnr.861;Joach.m 
Sei",,, (Fn. J I). S.14. 
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274 kation dem Risiko der Einsichtnahme staatlicher S(ellen ausgeSe(ZI iseJ! Er gewähr­

leistet jedoch keinen umfassenden Schutz gegen alle Risiken. dic von den neuen 
Tclekommunika(ions(echniken für Freiheitsrechte ausgehen keinnen. Denn er ge­

währleistet zum Beispiel nicht die Transparenz. der Kommunikalionsvorgänge oder 
den Enrscheidungsspielraum der Kommunikationspan:ncrY 
Das Fernmeldegeheimnis schützt lediglich einen speziellen Ausschnitt der Persön­
lichkeit - nämlich vor Kenntnisnahme des durch Kommunikationssystemc unter­

sci.itzten Austausches von InformationenY Soweit sein Schutzbereich reicht, geht es 
Ar!. 2. Abs. 1 GG VOLl! Jenseits dieses Schutzbereichs ist aber ein umfassender 
Schutz gegen die verbleibenden Freiheirsrisikcn des ISDN nur in einer risikoad­
äquaten Konkrelisierung des Grundrechts aus Art. 2. Abs. [ GG zu gewinnen. 
Das durch Art. 2. Abs. I gcw3hrleiscete "Recht al/f frete EntfaltJ/ng der Persönlich­
keLt. schützt zwei Ausprägungen menschlichen Seins: das Handeln oder Unterlas­
sen, das die Freiheit seiner Entfaltung begründet,J9 und - in Verbindung mit dem 

Schutz der Menschenwürde durch An. lAbs. J GG - die Verhaltensweisen, die 
seine Persönlichkeit konstituieren. 4o 

Was aber ist - im Hinblick auf ISDN - unter Entfaltung und Schut:!. der Persönlich­
keit zu verstehen? Allein aufgrunu der sprachlich offenen Fassung der Grundrechte 
läßt sich nicht mit Eindeutigkeit entscheiden, ob beispielsweise Jer aUtOmatische 
Rückruf die Entfaltungsfreiheil des Angerufenen oder die Speicherung von Gebüh­

rendaten das Persönlichkeirsrecht des Rufers becintr3chtigen. Eine Interpretation 
im Sinn der Erkenntnis eioes vorgegebenen Inhalts ist wegen der Weite und 

Offenheit der SpraehstruklUr der Grundrechte nicht möglich. Was unter die Be­
griffe im konkreten Fall gefaßt werden soll, iSl nicht ohne Analyse der Realitlt zu 
cotscheiden, 'die die betreffende Norm zu ordnen bestimmt ist. Da die zu regelnde 
Wirklichkeit - vor allem auch durch technische Innovationen<' - geschichtlichen 

VeränderungeJl unterliegt. ändern sich mit ihr die Ergebnisse der Normkonkrerisie­
rung - obwohl der NOrmtexl identisch blcibt." 

Die Grundrechte auf Entfalwngsfreiheit und Persönlichkeitsschutz sind für die 
Technikbcwen:ung aber nicht nur wegen der Weite ihres Schuezbere.ichs, sondern 
vor allem wegen ihrer Funktion bedeutsam. auch gegen .neue Gefährdungen der 
menschlichen Persönlichkeit« durch die moderne Enlwicklung der Technik Schutz 

Zu gewähren.H Um dieses Schulzziel zu erreichen, erfordern sie immer wieder 

zeitgemäße und gefährdungsadäquate Konkrelisierungen ihres Schutzgehahs.H Um 

} S Entsprechend den technischen Mögli chkeiten wurden ,m Vorgriff ,uf 1 SDN di e Konrrollbtf ugm ss~ des 
Vedassungssc hu,zes . d~s Bundcm,ch"ch,endiclIstes und des Militänschen Absdmmdicnst" 3U/ alle 
Telekommunihllonsdit:ns,c. "ueh auf a.ne - ,uch pnv:aen - Anbiete, von TclekommuOlkallonsdicn­
Slen m J"m durch das PoslSlrukturgesetz neugrfJßten § , dos Ges«,."s zur ßC"Schr.nkung des Brief·. 
PO~I' und Fcrnmcldcgdlt"LmnLsst-s ~usge"-elln 

J6 Ein "'eIlereS Deli,.u oMI,.,I, An. 10 Abs. I GG. wenn e, ausschließlich "'"lSgcnchtet mlNpre"cn "md 
und ihm kem~ mItleibar<' D,,"wlrkung zuerklnnl Wird - s. h .. rzu 1.. B. Chruloph Cu.),. Da, 
Grundrechi d", Post· unJ hrnmdJetehe.mnlSses. Jus 1986. S. 9>. 9S. 

J7 S. 11I~rzll z. ß. BV.rlGE 67. I S7 (169/1.); CbmlOph Cu'.)' (Fn. 36). S. 8911.; Pe'f' Badllrd (Fn.3). 
S. 10 1.; joarh,m Scherer ([. n.ll). S. ll. L s· 

;8 BVerfGE 67. '57 ('7')' 
;9 S. z.B. ßVcrfGE 6. P (37); 6)_ 45 (60). 
40 S. y..B. BVcrfGE )4. q& ('5}); 65. , (4'); 7'. ')\ (170). 
-11 S. z. B. BVcrfGE )7. 291 () ,8, 322). 
42 S. z. ß. BV.rfGE 4°.296 ()'5); 56.)4 (76(1.); 7), J,8 (154): 74. ~97 üso) sOWJe A/cundcr R.oßndgd. 

DIe' Ande.-ungl!'n dC'b Grundscs,clZl!'S', Pr.1nkfurt 19:h, S.;17 U., S, fL und d~ys_, R2dLO~k(lvc,- Zc..-b.1I Ja 
Grundrechle. München 1984. S. 1811. jCwc,!s m. w. N .• 'pnldl für An. 2 Ab<. , ,. AddJbtrt PodJtch, 
GG-AK. An.~ 1 Rdnr'17. 

4} Vgl. lu<Yzu BVcrfGE \4, 1~8 ('53); 6j. , (4)); 72. '55 (170); PelM B"dllr~ (Fn.Jj). S. JI; WalJer 
Schmu' Cwcser. SChUl7. da Pnvatsphäre, m: Jo,eph [sense./Paul Kirchho/ (Hrsg.). Handbuch des 

Sta.tsrochts. B>nd IV. S. 54. 
44 S. h",n.u Ada/lurt Pod/ech. GG-AK. An. L r Rdnr. 20.47. S4; {ur cl" Verhllt"" von Peroonltchke,"'· 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-267 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:58:41. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-3-267


das Schutzziel beidcr Grundrechte auch gegenüber der !leuen Technik durchzuset­

zen, kommt es daher darauf an, sie im Hinblick auf die speziellen Risiken und das 
besondere Anwendungsumfeld zu konkretisieren. 
Eine solche Re3ktion auf die Herausforderungen der Informatisicrung der Gesell­
schah ist die Konkretisierung des Rechts auf freie Entfaltung und des Persönlich­
keitsschurzes zu einem Recht auf mformltltonelle Se/bsrbesllmmung. ~l Dieses 

"Grundrecht gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen«. Beschrän­
kungen dieses Rechts sind nur »im überwiegenden Allgetneinimeresse« zul~ssig und 
dürfen nur soweit reichen, nals es zum Schutz öffentlicher Interessen unerläßlich 
ist •. Sie bedürfen einer "gesetzlichen Grundlage, aus der sich die Vorausset~.ungen 
und der Umfang der Beschränkungen klar und für den Bürger erkennbar ergeben", 

und in der "organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen« getroffen 
sind, welche der Gefahr einer Verletzung des PersönlichkeitsrechtS entgegen wir­
ken •. 46 Werden personenbc7.ogenc D~ten unfreiwillig erhoben, setzt dies voraus, 

»daß der Geset7.geber den Verwendungszweck bereichsspezifisch und präzise be­
slimmt und daß die Angaben für diesen Zweck geeignet und erforderlich smd ", Y 

Soweit im ISDN Daten verarbeitet werden, gewährleistet diese Grundrechtskonkre­
tisierung auch· gegen Risiken der Telematik Schutz und ermöglicht, verfassungs­
rechtliche Maßstäbe für eine Bewertung des ISDN loU gewinnen . Zwei Beispiele: 
ISDN-Anlagen ermöglichen die An rufendenafilterung , d . h. das Vermitllungssy­
stern zeigt dem Gerufencn auf einem Display die Nummer des Rufers an. Da für 
diesen Eingriff in das Recht auf in(ormationelle Selbstbestimmung eine bereichsspe­

zifische geserdiche Grundlage fehlt, ist sie nur wlässig, wenn" der Anrufer damit 
einverstanden is(.~8 Die erforderliche Zustimmung zur Übermitdung der Rufer­
nummer könnte auf dreierlei Weise erteilt werden: Die optimale Lösung bestünde 
darin, daß der Rufer durch Taslcndruck an seinem Endgerät emscheiden kann, ob 
seine Nummer am Gerät des Gerufenen angezeigt wird.'~ Als zweitbeste Lösung 
wäre anzusehen, daß der Beginn des Identifikationsvorgangs dem Rufer durch die 

Vennirrlungsstelle zuverlässig (für Geräte ohne Display akustisch) signalisiert wird. 
In der dazwischenliegenden Pause vor der Anzeige der Rufernummer besteht die 
Möglichkeit, die Verbindung abzubrechen. Ebenfalls zulässig, den sozialen Bedürf­
nissen allerdings am wenigsten gerecht werdenJ1o, dürfte die Lösung seil), die § [05 

rccht und mfonn,noneJler SelbSlbesllmmling SO .uch 1:"""1 B,'",,~ . Oa5 Recht "Ur ,nfortnaIJondlc 
SdbSlbesllmmung und die Recht sprechung des BVerfG zUm O,<l~nsc.huI> .. DuO 19S4. S.89. 

H O.s Persönlichkellsrc'<.·ht wurde d.d urch . auf emen neuen GeI~hrdungs sachvCThah hm konkret",ert--
Ern51 Ben"", Datenschulz und GTunJge.<clz , Sicm,·ns-Z<:llschri.fl jS (19S4). s. \. 

46 BV.riGE 6S, ) (ü 1.). 
17 BVcrfGE 6S, I (46). 
48 Ebenso der Landcs btauftragte fur den Da,enschul7. cler he,e" Hansc~ ladl Bremen, Ein"l2 '·On ISDN­

r:ihlgen TeldonncbCllstdlenlnl.gcn In der brenllschen Ve ...... . '!\ung. Bren"·n '98,. S. 10 f.; d." .• 11. T.i­
ugkcIlSbcnc.hl. Bremen 19&9. S.46; HeTbert KI/b""k. ISDN Im Lldltc von Dcmokraucpnn7.Ip und 
Inform,"onellcr SdbSlbtSlllllmung, DuD 1987. S. '4 i.; H,,,,,-f'eta Holla, O>lcnSChut2 und L .. -
slungsmorkm31c bel ISDN-Anlagen und -Endgeriiten, SoTcch-Werlutmbench, Nr.48. Düssddorf 
'9SS, ~.H;'. A. BundesregIerung, ßT-DTS. I ,1,8jJ, S.lo:joach,m Schmu/t. Die Ge.w~hrl~lSlun~ des 
D,'~nschUl7" bel der Teilnahme 3n Te.lckommun,kollonsdi~I1Slen d~r Deu",hen Bundesposl. J.Iv­
buch der DeulSch~n Bundnpo" l ,988, S.}H I. Der HinweIS VOn Ha", Gliu/Gi·org Wronka. Dalen · 
schmz In H"om, Siemens I'N PPA 4, München ,,87. S.l}. d~r Anrufer gebt durch die An7.flg~ nlchl 
mebr I nfonn'Iloncn preIS, ,Is " bel Errclchen Jes Gerufcne.n vermllteh. "«kennt .o\v<lhi di~ 
Jledtutun~ d .. Rech« ,uf Inform.uondlc SelbSlbestlmmung ,1, auch d,e l'lS~chJichcn Moglichkcltcn 
Onll,r (elwa bel Anwe,enhclI .m Appar •• des Gerufen(·n oder mfolge Clner Umlcllung). von der 
An/'.l.~,gc Kenntms zu l1~hmtn_ 

49 Zur Welleren 0pllrnlcrung dieser Lö,ung durch ClIl Shakchand-Verfahren s. unten 5. 
50 Dies ", .. xl inZWISchen auch In Teil<."fl der Tdekommunikauonsmdu9c.nc SQ gc.,;chcn. S. 2. B. DitleT 

Klumpp, Trchnikfolgen.bsch:;l2ung: ßcdjngun~.n und Pcrspfknvcn m .leT komll1unibllons,.chno-
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TKO vorsieht. Danach kann der Teilnehmer "Zwar nicht (ür die jeweilige Verbin­
dung, aber immerhin genereJl für :dle Kommunibtionsvorgiinge bcamragen, daß 
seine Nummer unterdrückt wird. Eine Identifizierung ohne Wahlmäglichkeit oder 
Signalisierung, wie sie in vielen Nebensrellenanlagen stlufind<.>(, ist jedoch unzuläs­
sig. 
Das zweite Beispiel ist die \lerarbet/lmg drr Gebührendaten durch TELEKOM 
bzw. die Betreiber von Nebenstcllel1anlagen. Da die D:uen, die nach dem ISDN­
Konzept technisch notwendig zwischengespeichen werden müssen, für die Gebüh­
renabrechnung genutzt werden, kann im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen die 
Gebührenabrechnung eine Liste aller geführten Gespräche mjt Datum, Uhrzeit, 
Kosten, Nebenstelle und Ziclnurnmer beinhalten. Dadurch können die Kosten­
transparenz erhöht und mögliche Mißbräuche aufgedeckt werden_ Solche Einzclge­
bührennachweise legen jedoch auch Kommunikationsbeziehungen offen und er­
möglichen die Bildung von »Kommunikationsprofilen •. S' 

Für diesen Eingriff in das Recht auf informationelle Sdbstbestimmung der Gerufe­
nen fehlt ebenfalls die bercichsspezifischc gesetzliche Grundlage. Auch ist eine 
vollständige Erfassung aller Verbindungsd;llen - wie die bisherige Praxis der Deut­
schen Bundespost eindrucksvoll beleg! - fur den Zweck der Gebührenabrechnung 
nicht erforderlich.!' Hierfür genugt es, nur einen Teil der Zielnummer zu speichel11. 
so daß der Einzelgebührennachweis nur fur den tatsächlichen Benutzer sinnvoll 
iSL 5J Daß d<.>r Nachweis nur auf Antrag des TELEKOM-Kunden (gcbührtnpflich­
tig) ausgestellt wird, änden an dieser Bewertung nichts. Denn mit seinem Antrag 
kann der Kunde nur in die Beeintr~chtigung seiner Grundrechte, niche aber in die 
der von ihm Angerufenen einwiliigen. 11 Ohne Zustimmung des Angerufenen ist 
eine volisUindige Erfassung aller Verbindungsdaten rechrswidrig. 11 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt allerdings nur gegen ganz 
spezifische Risiken neuer Kommunikationssysteme: Es greift nämlich nach herr-

sch~n InJu,'n~ (M anuskrlpl), S,U llgm '989, S. 10, der die b .. ,her fehl ende Rc,li" erung der lden lifi w ,­
n mgs" .. < als gwh"n :xh"1\zer bez eichnet urld auf tm ""ölljg schLde.' Anwender b<ld "mer ganun 
BI"ane he. zurücklührt, dje Sich bISher zu wen.g um dlc Erkennlnlsse J er Kommunikatlon SS07.1O logle 
und -psychologie gekü mmert h,be. S. h"r~u auch Wemer Zucker . • Pnvacy • . auf sc hmalem G nu, 
Compulerwoche-Focus; 4 Vom H.9, 1989, S. 14 ; Hont H,Ah/k., Tclekommunjbllonsordnung und 
Datenschu.z, DuD 1987, S. )84 soWIe Unlen be, F''" 91. 

5' V~1. 7 .. B, Hansjiirgm G'lr5lka, SchulL vOn P.-rsönl ichkc""eclnen bel der NUI7.ung neuer Medien. 
DVR-Bciheh 16. 19&~. S. &1; A"dyu, Pfi/>:manTt 1/, a. (Fn .•• ). S. ,,8 ff.,joQch"" Scherer (Fn, 3 ,), S. JS 
m.w.N. 

p Auf Clw, )50 I\Ilillioncn fernmelderechnungen <nrlielen Im Jaltr 1987 erw, 100000 und Im J~hr '988 
"'w., IM ono Einw~ndungen, ~Iso weniger .1, l bzw. 0.\ Promille - s. U/YlcI, Lange (Fn. >I). S, "; 
Sp .. gel )g/ 1989, vOm .8, 9· '989, S. '59· 

53 5. > .. .n. luch Wem" Zucker (Fn. 50). S. '4. In dcr SchweiZ. z. B. d"f luch Art. 16 Fernmddegcselz der 
GcbÜhr~nn.lchwels nur die VO""ahl d~r Zidnummer enlh allen, und Ln Prankr~, ch müssl'l1 die leInen 
V'Cf Ziffern gelil~. werden - s. z. ß. FR \'om 19. S, 19&9 SOw ,e H'1li?5-PcUY Gt'bhaYdl. RcchlSgmndbgc" 
Je, D"en.<churzcl sOWIe D, .. nschulZ Im Fanrnfldewcsen der l.J:nJer Schwe.z. Frwk"·,,h, Nieder­
lande, Großbrn.nmcn. Schweden, USA und Japln. Ih: Jahrbuch der Deutschen Bund,·,po" 1987. 
S. '57· Das gleIche gi h, wenn Jn Nebenslellenan lagen Vorg(·; t' lzrc die dienstliche NOlwendigkc" "On 

Ft" rng" sprächcn nachp r'üicn woll<n - ebenso ~. B, Joch en NungfH<Y, He.s<Ischl:s Dl'mlchul~sesc'~ , 
Komm(·nl.r, M:un7. '980', § 34 Rdnr.47' bndcsbe.uftr,gler fur Jen D,tenscl!ulz der freien Hlnse­
sud. Bremen, I L T;;llgkCLlsbe.rLch, (Fn.4S), S.46; s, hLl:r~u ,ueh BAG, BB 19S7. S.1037. Der 
ßundcshc.1UflldglC für den D~.cnschult. regl In seinem 9. T'''gkc'L<bcrLcht (1987). S.93 an, Verlahren 
der GebÜhrenz.hlung und -abrechnung ben"Tl Tciln~hmcr einzuführen . 

14 S, z. B. Adalberl "od/eeh, GG-AK, An.l Rdnr.)4 11.; An.l r Rdnr. 44 H.: ETiMyd Dfnnmger, Da, 
R~IH ~uf in(o.rm:HjOhellt" $el b$tbe.H1 mmung und Innere Sicht"rhcH. KJ l?SS, S, .J.I? L; SP'TCI ~'lmHl1', Die 
mlormallondle Selbstbesti mmu ng, NJW 19&4, S, 400; Cbmloph GII<)' (fl'. ,6), S. 96; ~. A. H ans 
D.J"ass!Bodo Pie w lh. Grundgesetz-Kommentar '989, Art, I, Rdnr, 7. 

51 Eben,o LAG Hamburg, 7u,"mm<nd ZilIen vom L!ndesbe,ufu.gwi fü r den D"enschu," dcr Freien 
Hansestad, Br<:mt'n (Fn.48). 8 L, JocbOl N"ngesJf?' (I'n. 5 j) , § H Rum, 47' 'Vol/g4ng S<:h4Izsclmflder, 
Regl,<lrlerung des ':ußeren AblAufs VOn Tddongespr.1chcn - Ei ngriff oder .mrn.n<nle. Schr>nkc de, 
Fcrnmddc-g<:hclmmsscs?, ZRP 19&1, S.,)O 11., Herbe,./ Kublctk (Fn.48). S, >41,; Cbrl.!./opb Gu,y 
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sehender Meinung nur, soweit über den Kommunikationsvorgang oder -inhalt 

~rnformationen" erhoben, gespeichert oder sonslwie verarbeitet werden.!' Die 

damit verbundenen Rechrsproblcme werden bereits erkannt und - wenn auch 110ch 
vjel .l.U schwach - diskutiert. Wahrend sich das Recht auf informationelle Selbstbe­

stimmung danach auf pcrsoncnbezogene Daten als Kommunikationsmhlllt bezieht 

und die Verfügungsbefugnis über die [nformationen gewährleistet , die d:)s soziale 

Bild des Einzelnen prägen17 , schützl es nicht die Kommunik.1tion als aktuellen 
Prozeß der Idenritälsbildung und Selbstdarstellung. 

J. Das Recht auf kommunzkative Selbstbestimmung 

Die Technik der Telekommunikation gefährdet die PersonlichkeltSrechle der Bür­

geT jedoch nicht nur durch die mit ihr verbundene Datenverarbeitung. Sie greift in 

die Kommunikalion von Menschen ein und formt und besrimnu diese. Auch wenn 
es sehr schwer ist, die schleichenden Auswirkungen so geformrer Telekommunika­

tion in redltlichc Kategorien 2.U fassen. darf diese Schwierigkeit nicht davon 
abhalten, nach Bewertungskriterien und Schutzmodellen zu suchen, um den erfor­

derlichen Schutz der Persönlichkeit sicherz.ustellen. Diese Bemühungen sollten 

z.uniichst vor allem den Folgcn geltcn. die unmiue!bar durch die konkrete Art der 

Kommunikalionsvcrmittlung verursacht werden und sich auf die Elllf;dtungsfreiheit 

und den Persönlichkeitsschutz auswirken. Vor diesen Folgen vermag Jas informa­

rionelle Selbstbe.stimmungsrecht nur unzureichend zu schülzen. 

Solche spezifischen Risiken der ISDN-Technik sollen an scchs bisher kaum proble­

matisicrten Lcislungsmerkmalen aufgezeigt werden : dem automatischen Rückruf 
im Freifall. dem Heranholen, der Konferenz, dem Lauthoren, dem Freisprechen 

und dem Direktansprechen. Ob die Risiken tatsächlich in der beschriebenen Form 

bestehen, häng! sehr stark \'on den Details der Ausgc~taltung ab, die zwischen 

Anlagen verschiedener Anbieter differieren und zwischen Versionen eines Systems 
Veränderungen unterliegen können . \s 

(I) Beim ltutomtltiSchen Rückruf Im Frei/all hjnterläßt der Anrufer. der den ange­

wählten Teilnehmer nichl erreichl. obwohl dieser frei iSl - etwa, weil er abwesend 

ist - durch Taslendruc.k oder Nachwahl einer Kennziffer einen Rückrufwunsch, der 
im System registriert wird . S9 Nachdem der gerufene Teilnehmer wieder ein Tekfon-

(Fn. }6), $.96; V/ne" K. Preuß, D,e VcritnJerung unserer Schmertgrenzcn, M<rku( '986. S, ).11; " A . 
zur No,wendigke.,( der Zus"mmung des Angerufenen für Ncbtn<lcUen:rnlagen HanJ C/ill/ Crorg 
Wr~"kA (Fn. ~g), '71. und für das o((entl icll' ISDN Bund.,.regJ<run~, ßT-Drs . l, h S, J, s. 61.,jo..clJlm 
Schmldt (Fn. 48). S . ' .1 9; n.ch B.yObLG. DVBI '97-1. s. 598 und OVG Bremen, NJW "980, S. 667 soll 
die Wirksamkeit ~",es Ver'l. Id llS Auf das FcrnmddL'gch(~ rnnos n" h, davon .bh:ingen. J.ß der Angcl"ll· 
f.ne ebenfalls ZUSll nlnll; knusth h,crZll Wolfg.rng Sd}(l/2st/meufn (Fn . j}). S. 268 f. 

56 S. BVtrfGE 61. 1 (41 ); nach \V"II" Schmul CLICHT (Fn. 43). S, 85 m . w . N. IS' es sogar ou( . DOlen. '" 
"DOle,,,,,,, bes chrank,; s. d.geg.n z. ß. C "rh"rd GrlJß. D>s Reeht .\Uf infarmallondl< Sclb"be<lJmmung 
mll Blick .uf dIe Volksz.nlung 1987. d,s neue BUßdessutlSt.ikge<~IL und die AmIShilfe, AüR '988, 
s. '66, der lur den Grundrcc.h,nchU'L kerne", Unt"'ch,ed moehl , ob eme Inlorm."on mlnudl oder 
llUc,omaUsc.1t '·er.u-bcnc.·{ WIrd. 

57 Dies kannen .uch In(onnallOnen iiber Kammuni kauons prozesse SCII) . 

r8 Vgl. zum folgenden ausführlich Volker Hammer/V/rieb l'orde<ehlAlexalldn Roßn"gd (Fn. n ), S. 4' H . 
• OWIC PCUy KaM, ISDN . Du künfll gc Femmddrnelz der Deutschen Bund<·,pos" ,. Aufl. H",dclbcrg 
1,86; $ . 1)5 H,; Fcrnmeldc,cchnlSchr., Ztntr.bmr. Ttilnthmcrbczogenc DieM'merkm:o.le fur die Ver­
mmlungs5ll;: lIe. Femspezifibllon 3U. d,·. Sich! des Bcnullers, RealiSIerung '988. FTZ·Rlchtlin,e ITR 
'4' und R""lislerung '99", FTZ·Riehdinrc ,TR 24'. Ausg.be 12/SS; Hans-Peter Höller (Fn. 48); Peter 
Bock" (Fn. '7), 5.2) H. und die ProdukLschriften der Anb'<lcr von ISDN-Anl.g<n. 

59 Im i>/knlhehen ISDN soll lUlOm.1lJ,,,hcr Ruckruf nur (ur den Beser,.t1,11 mgebolen werden. 
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gespräch geführt hat, wird nach dem Auflegen automatisch die Verbindung aufge­
baut. DabeI ertönt der Ruf ton zunächst beim Rufer und erst, wenn dieser den Hörer 
aufnimmt, wird die Verbindung aufgcbaut. Ocr Vorteil dieses Leistungsmerkmals 

liegt im Komfon für denjenigen Teilnehmer, der den Gerufenen nicht erreichen 
kann und nicht mehrmals versuchen muß, diesen anzurufen. 
Durch das Leistungsmerkm~1 kann jedoch zum einen die autonome Arbeitsgeslal­

wng gefährdet werden. So können sich beispielsweise an .kommunikationsintensi­
ven« Arbeitsplätzen mehrere Rückrufauftriige anhäufen. Wird eine längere Rück­
runiste nach dem ersten Anruf »abgearbeitet q , so kann der Teilnehmer zu mehreren 

Telefongesprächen in Folge gezwungen werden. Neben diesem Nachteil besteht 
zum anderen das Risiko, daß von jedem rückrufberechtigten Anschluß aus unbe­
merkt Anwesenheitskontrollen an anderen Anschlüssen durchgefühT[ werden. Das 
Klingelzeichen signalisiert dem Rufer, daß der Gerufene sein erstes Gespriich seit 
Eintragung des Rückrufaufrrages beendet hat - an vielen kommunikarionsinrensiven 
Arbeitsplätzen ein zuverlässiger Indikator für die (Wieder-)Aufnahme der Arbeit. 

Diese Kontrolle könnte e(w~ dort besonders wirksam werden, wo der Teilnehmer 
jeden Morgen den Hörer aufnehmen muß, um zu horen, welche Nachrichten in 
seinem Sprachpostfach ,liegen<. Der Angerufene seinerseits kann nicht erkennen, 

daß er kontrolliert wird. Nimmt nämlich der Rufer den Rückruf, der ihm in seinem 
Display oder durch einen besonderen Ruf ton signalisiert wird, niclH an, so kann der 
gerufene Teilnehmer nicht erkennen, daß ein Rückruf eingeleitet wurde. 

(2) Die Leistungsmerkmale der ,besonderen VerbinJungsvoliendung< ermöglichen, 

daß Anrufe, die sich an einen bestimmten Anschluß richten. einen anderen An­
schluß erreiehen.60 Mit dem Leistungsmerkmal Heranholen wird dem berechtigten 
Teilnehmer die Möglichkeit gegeben, einen Anruf, der an einen anderen Anschluß 
in einer festzulegenden Gruppe gerichtet ist, durch Betätigen einer Taste an seinem 

Apparat entgegenzunehmen. Es bieeet sowohl dem Rufer wie auch dem Gerufenen 
den Vorted, daß der Gerufene auch ;\0 einem anderen Arbeitsplatz Gespräche 

annehmen oder in seiner Abwesenheit ein Kollege das Gespräch heranholen kann. 
Wie aber ist der Fall zu beurteilen, daß der Rufer ausschließlich den Gerufenen 
sprechen und vor anderen diesen Kontakt geheim h~lten möc!ue? Er kann nicht 
mehr darüber bestimmen, mit wem er Kontakt aufnimm!. Wird ihm an einem 

Apparat mit Display angezeigt, daß er umgeleitet wurde, kann er zwar den Ruf 

abbrechen. Tut er dies nicht, erhält er sich die Chance, mit dem Gerufenen an einem 
anderen Anschluß zu sprechen, geht aber zugleich das Risiko ein, daß ein Dritter 
das Gespräch annimmt. Verfügt der Apparat, an den er umgeleitet wurde, ebenfalls 
über ein Display, wird don, noch bevor er aufgelegt hat, seine Rufnummer - auch 
für weitere Personen sichtbar - mit einem Umleitungszeichen angezeigt. Besitzt der 
Rufer gar nur ein ,altmodisches< Analogtdefon, wird ihm die Umlenkung überhaupt 

nicht signalisiert. 

Die Leisrungsmerkmale der ,besonderen Verbindungsvollendung< sind noch proble­
matischer bei der Übertragung von Bildern, Texten oder Daten, weil sich niemand 
am anderen Ende meldet. Ob die Nachricht bei dem ankommt, der angewählt 
wurde, oder bei einem anderen Teilnehmer, kann der Rufer nichl erkennen. Ihm 
wird - wenn er über ein Display verfügt - zwar signalisien, daß die Verbindung 
umgelenkt wurde. DaratlS kann er aber nicht ersehen, ob etwa der von ihm 
Gerufene die Verbindung zu einem anderen Anschluß nachgezogen hat oder ob ein 
Dritter die Verbindung - eventuell sogar gegen den Willen des Gerufenen - zu sich 

herangeholt hat. 

60 Von diesen werden Im <>lfentlochtn ISDN nur AnruiurnJe'lUng und Anru(WeLlcr.;ch~hung angcbol~n. 
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(3) Die ISDN-Technik bietet die Möglichkeit, zu einem Gespr::ich emen oder 
mehrere weitere Teilnehmer hinzuzuschalten. Dies kann allerdings nur derjenige, 

der das Gespräch eröffnet hat, indem er weitere Gesprächspanner hinzuwähh. 
Vorteil: Alle Formen der Konfe-ren7.scha.ltungen losen jedoch die tclefontypische 
Zweier-Beziehung auf. Daher ist es erforderlich, den an einer Konferenz Beteiligten 
Klarheit über die Kommunikationssituation zu verschaffen. Der KonferenzleitCf haI 
zumindest die Kenntnis darüber, wen er zur Konferenz zusammengeschaltet hat. 

Für die anderen Teilnehmer der Konferenz ergibt sich iedoch das Problem, daß 
andere für sie unbemerkt hinzu- oder weggeschale('l werden könnten. 
(4) Verfüge ein Teilnehmer über ein entsprechendes Endger;it, b.nn er einen Laut­
sprecher zuschalten und so das Gespräch hören, ohne den Hörer an sein Ohr halten 
zu müssen. Diesem Vorteil für den einen Teilnehmer stehen aber Nachteile für den 

anderen Teilnehmer gegenüber. Lauthören macht das im Telefongespräch gespro­
chene Wort anderen Menschen im jeweiligen Raum zugänglich . Die Venraulichkeit 
des Gesprächs iSI nicht mehr gewährleistet. Das Mithören anderer kann TeJefonteil­

nehmer verunsichern, unter Umständen verändert die Kenntnis über das Mithören 
die Bereitschaft, bestimmte Inhalte zu diskutieren. Lauthören ist heute schon mir 
Zusal7.einrichtungen möglich. Dcr Kommllnikationsparmer kann über die Akeivie­
rung dcr Lauthöreinrichtung in der Regel nur wissen, wenn er darüber im Gespräch 
informiert wird . Er ist also auf die Vertrauenswürdigkeit seines Kommunik.ttions­
partners :mgewlesen. 

(5) Bereits heute verfügen Tdefonapparate mit gehobener Ausstattung über einge­
baute Mikrofone. Künf[ig werden jedoch erheblich mehr Apparate mir der Mög­
lichkeit zum Freisprechen ausgestattet sein. Wenn der Teilnehmer gleichzeitig noch 
buthören aktiviert hat, kann er das Gespräch bei aufliegendem Hörer {übren und 

hat die Hände frei, um dabei gleichzeitig beispielsweise seinen Computer zu 

bedienen. Durch d:l5 Merkmal Frr:lsprechel1 entsteht ;llIerdings auch ein gewisses 
Abhörrisiko. So könnte jemand von einer Nebenstelle aus eine Verbindung zu 
einem anderen Raum aufbauen, Freisprechen aktivieren und dann den Raum 
verlassen. Sofern allerdings sichergestellt ist, daß der Anschluß-Inhaber den Status 
des Mikrofons leicht erkennen kann und autonom über sein Endger~r verfügt, ist 
das Risiko eines unbemerkten oder versehentlichen Abhörens sehr gering. Aller­
dings könnten weitere Personen, die sich gleichzeitig in diesem Raum aufhalten, 
betroffen sein, weil auch ihre Gespräche vom Mikrofon aufgenommen werden und 
am anderen Ende der Verbindung gehört werden. Bewußt oder unbewußt kann ihre 
Kommunikation mit diesem Leistungsmerkmal an den Teldonpanner übermittelt 
werden. 
(6) Ursprünglich war das Leislllngsmerkmal Freisprechen nur auf die jeweilige 
Nebenstelle begrenzt. fn modernen ISDN-Nebenstellenanlagc:n sind jedoch Lei­
stungsmcrkmale vorgesehen, bei denen zugleich die Funktion einer Wechselsprech­
anlage in die Endger:ite und das Vermiulungssysrem integriert ist. Von da:w 
geeigneten Teldongeräten aus können dann in anderen Endgeräten mit geeigneter 
Ausstattung ein Mikrofon und ein Lautsprecher eingeschaltet werden. Diese Mög­
lichkeit wird mIt Dlreklansprechen bezeichnct. Dcr Rufer wahlt dazu die Nummer 
seines Sekretärs und drückt die Taste für Direkransprcchen. Das Telefon des 
Sekretärs klingelt einmal, dann sind das Mikrofon und der Lautsprecher der 

gerufenen Nebenstelle eingeschaltet. 
1m Unterschied zu Freisprechen wirkt Direktansprechen auf den Mikrofon- und 
Llu[sprecherscha!ter einer anderen Nebenstelle. Je nach Qualirät des Mikrofons 
können die Geräusche am Arbeitsplatz bis hin zum gan7.en Raum erfaß[ werden. Da 
dieses Merkmal durch die Zentrale oder andere Endgerätc (Chcfapparat) geschaltet 
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werden kann, besteht eine Möglichkeit, die Umgebung der Nebenstelle abzuhören. 
Probleme können im Einzelfall insbesondere dann encstehen, wenn der Sekretär 
nicht auconom entscheiden kann, ob diese Funktionen an seinem Endgerät aktiviert 
wird. Wenn zusätzlich nur eine unzureichende Signalisierung des Ger:itesrarus am 
Endgerät erfolgt, dann kann sein Arbeitsplatz abgehört werdc:n. 
Die bisherigen Konkretisierungen der Entfaltungsfreiheit und des Persönlichkeits· 
schutzes vermögen vor den angesprochenen Risiken nicht ausreichend zu schützen. 

Da in diesen Eillen keine Datenverarbeitung startfindet bzw. bcim automatischen 
Rückruf und der Rufumlenkung die imerne Verarbeitung VOn Verbindungsdatcn 
nicht d:!, Problem d~rstellt, verhilft dem einzelnen Teilnehmer die Bcf ugnis, über 
die Speicherung und Verwendung seiner Daten selbst bestimmen zu dürfen, nicht 

zum Schlitz seiner Kommunikation. Ebensowenig schützt ihn das Recht am eigenen 
WOrt. das ihm die alleinige Entscheidungsbefugnis darüber gibt, ob dieses mitge­
hön, festgehalren und verwendet werden darf. Denn von den Abhörmöglichkeiten 
des lauthörens und Freisprechens abgesehen. liegen die Risiken in den genannten 
Beispielen vor allem in der mangelnden Transparenz und in der Fremdbcstimmung 
der Kommunikarionssituarion . 
Wie aber können diese Risiken für die (reie Entfaltung und den Schutz der 
Persönlichkeit juristisch erfaßr werden? ~Die bisherigen Konkretisierungen durch 
die Rechtsprechung umschreiben den Inhalt des Persönlichkeitsrechts nicht ab­
schließend.,,6' An. 2 Abs . r GG erlaubt jedoch keine lücken im rechtlichen Schutz 
der menschlichen Freiheit und Persönlichkeit. Vielmehr müssen die Lücken den 
neuen Risiken ~däqua( konkretisiert werden .6 ' D<lbei können aus den bisherigen 

Ausprägungen Anhaltspunkte für eine kommunikationsbezogene Konkretisierung 
des Grundrechts aus Are. 2 Abs. r GG gewonnen werden. 
Aus den Entscheidungen des BVerfG zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht !:ißt 
sich nicht nur ableiten, daß dieses einen Anspruch auf Abschirmung einer privaten 

oder gar intimen Vertrauenssphäre gewährt. Vielmehr zielt der Schulz der Persön­
lichkeit ebenso auf die Sicherung einer zencralcn VOf<lUSsetzung für das Tätigwerdell 
der Person in den Be,.iehungen mit (nicht vertrauten) Dritlen und für das T.-itigwer· 
den in der Öffentlichkeit. In seinem sozialen und kommunikativen Kern beinhaltet 
das allgemeine Persönlichkeitsrccht das Recht zur ~U(onomen Sclbstd<lrsccllung.6) 

Es geht nicht nur - wie bei der allgemeinen Handlungdreiheit - um den Schutz 

einzelner Betätigungen. sondern um wesentliche Voraussetzungen dieser Be(äti­
gung. Man könme davon sprechen, daß hier die »soziale Identität « geschiitzt wird, 
während es bei der Abschirmung der Privat- und JncilDsphäre um die .rndividuelle 
Identität« gehc. 64 

Eine den Risiken moderner Telekommunikation adäquatc Konkretisierung ist in 

Anlehnung ~n die bisher gefundenen kommunibtionsbe7.ogenen Ausprägungen des 

Grundrechts aus An.2 Abs. I GG zu suchen. Das Recht am gesprochenen \'(lori 
schiitzt .d ie Befugnis ... , selbst zu bestimmen, ob seine Wone einzig dem Ge-

61 ß\hfGt 6j. [ (4[ ) ' H . '48 ([ n L); s. h",rlu auch W~ItCT Scbmlll GI"",,,, (Fn.4). s. j8. 
61 $. I",. 'lu z. ß. \"Va/ur ScJ"mll GI""er (Fn. 43). S.44. 
6) S. n,er%u n ~"cr ßVcrfG t 65 . I (41 ); Adalberl Podlech. GG-AK. Art . r Rdnr. ,o. )9, Art . > t Rd nr.lj; 

dfr5 . • Das Recht .ui Pn\'llh<ll. "" J O;1ch ,Ol Pcrels (Hr< g.), Grulldr~cllle .Is fund,ment der Demok ra­
toe. Fpnkfurt J979. s. S t; Pet er 5,,"'''''". Vcr.ntwonuf1!; als S[ a'tspn" ~lp, Sern '9&4 . S. '0); Di"tw"ld 
RoM!. Ocr grundreclut ichc SchUl:< der Prov",sph :ir~. Bcrl in '980 , S. (6) 11 . . lViiheim Stem »J/lI/er u. a .• 
G rundfragen des Datensch utzes. 8T· D .... 61>8)6. Teil 8. 5. 47(( ., Te il C , $.81 H. 

6~ rJIWS 1).)"",,,, D JY ,lI gem~", . Persönlich kells, ."h« »n Grund gesetz . NJ\I;I 1989. S. 8 \?; s. ntel·Zu ;\uch 
BVe, iG E \1. q S (113); W,.!ter Sd",nn GI{/fs~ r (J' n.H). S. H. 19; ('e/er Schlcclm,,·m. Inh.lt unu 
systematosc her St,n clort J es "11&,'I\\"oco I'rrsön lichkClt.,rechts. l)RiZ '975. S. 66; H~)I .' Erleb D,,,,,,/>1 " . 
D.s .Ugtmnnc Pc ... önlichkcmrechl lO d~r Enlwl~kJung d UI"<"h die R~,ht$prcch ung, JZ '98} . 5. 690. 
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sprächsparmer. einem bestimmten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich sein 

soJlen~61 und »ob und von wem seine auf einem Tonträger aufgenommenen \'{Ione 

wieder abgespielt werden dürfen~.66 Es schützt davor, d~ß dem Grundrechtsträger 

»Äußerungen in den Mund gelegt werden, die er nichl getan hat und die seinen von 

ihm selbst definierten sOLialell GeitIlngsansprueh beeimrächtigen <<. 67 Das Recht am 
eIgenen Sild schüc7.1 »das Verfügungsreche über DarsleIlungen der Person. Jeder­

mann darf grundsätzlich selbst und allein beslimmen, ob und inwieweil andere sein 

Lebensbild oder bestimmte VorgJnge aus seinem Leben öffcndich darStellen dür­

fen «.68 Das Recht auf mform'lLlonelle SelbstbestImmung gewährleistet die Befllgnis, 

»grundsätz.lich selbst über die PreIsgabe und Verwendung seiner persönlichen 
Daten zu bestimmen" .6~ 

Diese Konkretisie.rungen können in vielen F"lIkonSleliationen moderner Telekom­

munikation betroffen sein, gewährleisten aber keinen umfassenden Schutz gegen die 

Risiken des rSDN. Sie sind Ausschnitte bzw. besondere Ausprägungen des allge­

meinen Persönlichkeitsrechts70, umschreiben den Schutz der Persönlichkeit jedoch 

nicht abschließend J ' Aufgabe des a!1gcmeinen Pcrsönlichkcitsrcchts ist es vielmehr, 

die konstitutiven Bedingungen der Persönlichkeitsbildung jeweils adäquat zu schüt­

zen, »namentlich im Blick auf moderne Entwicklungen und die mit ihnen verbunde­

nen neuen Gefährdungen für den Schutz der menschlichen PersÖnlichkeit • .7' Unter 

sich wandelnden Umstiinden kann der Persönlichkeitsschutz nur zielorientien 

verwirklicht werden: Geschützt sind jeweils »die Rechcspositioncn , die (iir die 
Entfaltung der Persönlichkeil nOlwcndig sind (, J) 

Materie!1 geht es in 311 den geoannten kommunikationsbezogenen Auspr:igungen 

um den »dem Schutz der Persönlichkeit zugrundeliegenden Gedanken der Selbstbe­

stimmung: Der Einzelne ... soll grundsätzlich selbst enrscheiden können, wie cr 

sich Drillen oder der Öffenrlichkeit gegenüber darstellen will, ob und inwieweit von 

Drilten über seine Persönlichkeit verfügt werden kann«/' Die Selbstbestimmung 
setzt voraus, .daß der von dem Einzelnen -selbst definierte sOLi ale Geltungsan­

spruch« nicht beeimrächrigt wird und daß es » l1ur Sache der einzelnen Person sein 

(bnn), über das zu bestimmen, was ihren sozialen Geltungsanspruch ausmachen 
soll K.7 1 

Dieses Selbstbcsummungsrecht betrifft nicht nur die Entscheidung zu einer Kom­

munikation, in der sich der einzelne dar:wstellen vermag, und deren Inhalt, sondern 

es muß auch die Kommunikationsparener, den Kommunikationsort und die Kom­

mu nikationsarr76 sowie das Kommullikationsmedium umfassen. Ziel einer Konkrc­

tisierung des PersönlichkeilssehutLes angesichts der Risiken der Telematik muß die 

Erhaltung von Kommunikacionskompetenz sowie Enlscheidungs- lind Iiandlungs­

kompeten~ sein, die durch Selbstbestimmung über die Kommunikalionssiluation 
ermöglicht wird. Die Freiheit, über die relevanten Umstände der Kommunikation 

(,5 ßVcrfGE 14. , .. 8 (I \5) : BGHZ '7. 24& (286). 
66 BVcrCGE H, ' 38 ('461.); 14. 1~ 8 (155 ). 
67 BVedGE \4, 208 ( zr 7). 
6~ ßVerfG F.. JS. >0. (HO). 

69 BVerfGE 65. I (4}) . 
70 s. > • .8. nVufGE }j. 101 (ll~). 
7

' 
nVrrlG E H. '4S (1531.)· 

7' BV<rIGE H. 148 (Il}); 65, 1(4 1): 7', '\5 (170). 
7} BV<rfGE )4. >3S (Z4 6). 
74 BV<rfGE H. ",8 (ISs); 54, 'oS (lIS); 6J. l}l (14') ' W,dterSclmJ//I GI",,"y(Fn.43), 5.65 Ir. (,ß\ daher 

diese kommun ibllonsbezogcn~n Ausprägungen d.·, An > Abs . I GG 7.1I d'·111 RL·c hl ""1 Sclbs"hrsl el­
lung ZUSiUlHll c n. 

75 BVcrlGE \4. 14~ (155 /.); 54. zoS (117)· 
76 s. ~ B. nVcrfGE6.1, IJI (14')' 
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entscheiden zu können, muß in vergleichbarer Weise gewährleistet sein wie in der 

unmittelbaren Kommunikation ohne technisches MediumJ7 

Die KommunikatlOnskompttenz als Schurzgut des Art. 1. Abs. I GG hat das Bundes­

verfassungsgericht in seiner Tonband-Entscheidung anerkannt. Die erforderliche 
.Unbdangenheit der nicht-öffentlichen Kommunikation« fehlt, wenn •• ein jeder 

mit dem Bewußtsein leben (muß), daß jedes seiner Worte, eine vielleicht unbedachte 

oder unbeherrschte Äußerung, eine bloß vorläufige Stellungnahme im Rahmen eines 

sich entfaltenden Gesprächs oder eine nur aus einer besonderen Situation heraus 

verständliche Formulierung bei anderer Gelegenheit und in anderem Zusammen­

hang hervorgeholt werden könnte. um mit ihrem Inhalt, Ausdruck oder Klang 

gegen ihn LU zeugen. Private Gespräche müssen geführt werden können, ohne den 

Argwohn und die Befürchtung. daß deren heimliche Aufnahme ohne die Einwilli­

gung des Sprechenden oder gar gegen dessen erklärten Willen verwertet wird .. .ls 

Aus diesen Gründen sind sie nicht nur gegen Verdinglichung. sondern gegen jede 
ungenehmigte Kenntnisnahme zu schützen. Daher ist zum Beispiel jede Überwa­

chung des Telefons ein Eingriff in die geschützte Kommunikation.79 

Der Schut~ unbefangener Kommunjk;\tjon ist nicht auf den abgeschlossenen Be­

reich einer .Privatsphäre< beschränkt, sondern erfaßt als Grundvoraussetzung per­

sönlicher Identitälsbildung auch die selbSlbe.stimmte Kommunikation .1ußerhalb 

dieser Sphäre.so Kommunikationskompetc:nz ist auch im Rahmen eines dienstlichen 

Gesprächs oder einer dienstlichen Nachrichteniibermitclung zu gewährleisten. 

Denn sie sind nur für einen oder eine begrenzte Annhl von Empfängern bestimmt 

und in diesem Sinn ebenfalls nichr-öffentliche Kommunikation. Die Möglichkeit. 
unbefangen zu kommunizieren, ist zwar durch den dienstlichen Zweck beschrankt 

und überlagere. Dennoch iSI es die individuelle Angelegenheit des jeweiligen 
Gespr3chspanners, in welchem Stil er kommuniziert, welche ,Gesprächstaklik, er 

verfolgt, wie .offen< oder )verschlossen, er sich gibt - wie er sich und seine Aufgabe 

seinem Gesprächsp.mner präsentiert. Von "fernmündlichen Durchsagen. Bestellun­
gen oder B6rsenn~chrich[ell. abgesehen, fur die .. der objektive Gehalt des Gesagten 

so sehr im Vordergrund (steht), daß die Persönlichkeit des Sprechenden vollends 
dahinter zurücktritt«!', muß d.'\her die Unbefangenheit der Kommunikation grund­

SJtzlich auch für dienstliche Gespräche geschützt sein." Daher beeinträchtigen auch 
heimliche Tonbandaufnahmen .'\m Arbeitsplatz das Persönlichkeitsrecht, sofern der 

Betroffene auf die Vertraulichkeit der Äußerungen vc:rtrauen durfte .~) 
In dt.>r Volkszählungs-Entscheidung wird als weitere Voraussetzung der Persönlich-

77 Ähnlich ,uch Chmloph C",y (f~. )6), s. 90. 
78 aVerfG E)4. 2.\8 (24 I. 16). 
79 S. BV. rfGE 67, '57 (169); ßAG E 40, 37 (42 ) - ,. h,cr/.u auch elre/ber Ri'pke, Ocr verh.lSungsrcchlliche 

SChUlz der Prov~lhcn, Baden-Baden 1976. S.84· 
So S. IHerzu für den bemcblichen Be.relch .usdrückhch nAGE 40, J7 (4'); s. ,lIgcmcon 7 . • B. ErnJr Sn,,]". 

Prov'''phirc und ,Pcrsonhchkt"llSprofil<. In : hSlschrift für W.Ge,ser, Tub",gm '974. S.)4; Ad"lbtrt 
Pot/h·ch. GG-AK, Art. 1 Rdnr. H, 39 und 1\" . 21 Rdnr. }S; dt"T5. (Fo . 61). S. i ': Wolfglmg Hoffrnann­
Ri,·m. GG-AK. Art. 5 Rdnr. '5; Walfgang ScI",,,,c/merdeT (Fn. )}), S. ,69: Chmlopb C Il$Y (F". )6). 
s. 89 1.; Han, ETn" BTandnt·T (I'n.64 ). S.693 - für elllt ungenehm'~le Tonb,nd,ufn,hme lJl der 
ö{(emljchen Sitzung cm~$ Gemflndcrlts s. OLG Koln. NJW '979. S. 66, . 

S, BVerfGE}4. ,)S (147). 
8, S. )!C. ß. btrells e~'rur Wiese. OH Per;önlochkellS"hul'l. d", A,beunehmers gegenüber dem Arbe,,!;e· 

ber. ZfA 197t, S. l88 m. w. N . . H,I1IS Erleb Brlt",{ncr (F".64). S.690: H"'l> eli,,/G~oTg WrMk,r 
(Fn. 48). S. 10 hcsummen d,gcgen den SChUI7.berc"h de., Rechts Mn gc< pmchenm WOrt w eng. 

Sj S. >.. B. ßAGE 41, }7 (-\0[.); ßGH. NJW 1982. S. t }9R. Die Ent<chCldllngcn des BGH NJW 1')64. S. 165 
u~d JR 19S1. S. }7 ). nach denen da:! Mi,hören eones Telefongesprächs mn g."hahhchcm lohll. lu"h 
onne Wis cn des anderen Teilnehmer< Im G .schä(ts- und Wirtsch,ft. Jcbcn grund"ullch keme 
VcrktzullC des ~lIgemt'nco Pe"önlichke"srech15 dar.;telle, WIdersprechen dem "·rfo<sungsrcchtlichcn 
Schutz der Kommunibuon - s. z. B. BVerfGE)4. l}8 ('47) ; 67. '17 ( ,69): BCHZ 7). ,~o(f .• OLC 

Koln. NJW ' 979. S. 66 1. 
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keit die Freihell 21{ selbstbestImmter EntscheIdung :merkanm. ~IndividueJle Selbst­
bestimmung setzt ... - auch unter den Bedingungen moderner Informationsverar­
beicungstechnologien - voraus, daß dem Einzelnen Entscheidungsfreiheit über 

vorzunehmende oder zu unterlassende Handlungen einschließlich der Möglichkeit 
gegeben ist, sich auch entsprechend dieser Entscheidung tatsächlich zu verhalten. 

Wer (dagegen) nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann. welche ihn 
betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt be­

kanm sind, und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einiger­
maßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden. 
aus eigener Selbstbestimmung 7.U planen oder zu entschciden.«~4 Um zu verhindern. 

daß die" Biirger nicht mehr wissen können, wer was wann bei welcher Gelegenheit 
über sie weiß,}\, wird der Be(roffene mit der Verfügungsbefugnis über >seine< Da(ell 

ausgest;met, muß die Datenverarbeitung bei ihm ihren Ausgang nehmen. ist ihm 
gegenüber legitimalionsbedürftig und muß ihm gegenüber transparent sein. i6 

Autonome Selbstdarstellung, Freiheit wr eigenen Entscheidung und LU ihrer Um­
setzung. setZ( Selbstbestimmung in der Kommunikation mit anderen voraus. Kom­

munikative Kompetenz entscheidet auch über die Entscheidungs- und Handlungs­
kompetenz. Über die Möglichkeiten zu kommunizieren darf daher nur unter 
Ken[l[nis des Betroffenen und umeT seiner Mirwirkung entschieden werden. 87 

Dieses Recht auf kommJmikt!tlve Selbstbest/mmung schließt als norwendige Vor­
aussetzung autonomer Selbstdarstellung nicht nur das Recht ein. den Gesprächsin­

halt, sondern auch die Gesprächspartner und die Gesprächssituation frei zu wählen. 
Jede Kommunikation - auch zur Erfüllung dienstlicher oder arbeitsvertragllCher 

Aufgaben - dient grundsätzlich zumindest auch der individuellen Selbstdarstellung. 
Somit beinhal(et die durch An. z Abs. I GGSi\ gewährleistete kommunikative Selbst­

bestimmung das Recht eines jeden, selbst darüber zu bestimmen, mit wem er wann 
wo über welchen Inhalt und mittels welchen Mediums kommuni~ieren will.'? 

4. Kruerien zur Technikbewertung 

Um seine Wirkungen entfalten zu können. bedarf das Grundrecht auf kommunika­
tive Selbstbes(immung einer unterstützenden Ausgestaltung der Kommunikations­
technik. Setzt diese dagegen ~der Rechtsausübung so hohe Hindernisse entgegen, 

daß die Gefahr einer Emwertung der materiellen Grundrechtsposition entsteht, 
dann ist (sie) mit dem Grundrecht, dessen Schutz (sie) bewirken soll, unverein-

S4 BVerfGE 6j, I (4)). 
Sj BVcrfGE 6j. 1 (4)). 
86 S. h'crLU RVcrfGE 6j) 1 (.0 Ii.); SPlT05 Simlw (Fn. \4), S.400 ff .• ErbMd Den""'gcr (Fn. j4). S.~19f( .• 

Adalben Podlec/'. Unter welchen Bedingungen smd ''''\Je InfornnllonssYSlcmc gcsdlsclufdich ,kup­
'lbd, m: Wilhtl1l1 S.cmmüllcr (Hrsg.). Verdate( und \'crne.z(. Frankfun '988, S. '21. 

87 S .. / .. B. ~uch Splro, Summ (Fn. " 8), . 46. 
88 In Verbm dung mll dem S~hu' 7. da McmchenwurJe und "lien kommuniklllo1l5bc~ogtnen Grundrceh­

!en. Diese bctrclfen J<",cils Aspck,,· da k"mmunibu,·cn Sclbstbcsllmmung und gehen ,nso'""el< dem 
Grundrecht ou, Art. 2 Ab,. , GG \'or. Si< kannen obor Jas Grundrech( ~uf kommunibllvc Sc1bstbc· 
"'mmung nicht lückenlo\ ersetZen. S. etw, >.ur begre.nzten Gdtutlg des An. j Ab'.l GG (ur die 
T.lekommuniblton joadJlnl 5cbuer (rn. ) ,), S. Ja m. w. N. 

89 S. hIerzu auch Adalbcrl fodlah. GC;-A K. Art. 1. Ab,. 1 RJnr. J9. Art. 2 J Rdnt. 48; ChTIJlOph GII !)' 
(Fn. }6). S. 90 (( .• Wolfg~"g HQ/fmam,-Riem. GG·AK, An. j J Rd nr. 1 J; d<:r;., Massenmedien, m: 
Erns( ßend,/Wcmt"r M. iloofcrlH~n s ·J ochcn V,,~cI (Hr 1;.), H~ndb"cb d es Vert"ssu ngsre.chlS, Betl ;!] 
u .•. ,,8), S. } ~9f( .• Gi.(elhcr Rtlpke (FI1 .79), S. 8j (f.; Hans t."r; ch Brandner (Fn .64), 5.690; Wil"d"l 
Slemm,i"!I., u. u. (.I'n . 6J). Ted C S. 8. (f. .joadmn Scherer (rn. ))). s. )' subsumtcn dies,· Bc/ugn" umer 
d" Rech. ~uf mfom,,"ondle Sdb«be, ,,mmll ng. 
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bar«.90 Nur wenn diese grundrechtskonforme Tcchnikgestalcung gelingt, ist ein 
effektiver Schutz der Pcrsonlichkeic möglich- Das Recht auf kommunikative Selbst­
bestimmung kann allerdings nicht unmittelbar als Bewertungs- und Gestaltungs­

grundlage an eine ISDN-Anlage herangetragcn werden. Daher sind in einem erSten 
Konkretisierungsschri(t aus dem Grundrecht Kri[erien abzuleiten, denen eine 
ISDN-Anlage gerecht werden muß, Sie werden gewonnen, indem nach Regeln 
gesucht wird, nach denen die Anforderungen des grundrechdichell Schutzbereichs 
gegenüber den spezifischen Eigenschaften, Risiken und Anwendungsbedingungen 
der ISDN-Technik erfüll! werden können. 

4.1 Transparenz 

Um das Grundrecht ausüben und sich gegen rechtswidrige Eingriffe wehren zu 
können, muß die Kommunikacionssituation für alle Beeroffenen transparent sein. 

Soll eine selbubestimmte und unbefangene Kommunikation gewährleistet sein, 
müssen alle Panner rechtzeitig darLiber informiert sein, wer in welcher Fonn an dem 
Kommunikationsvorgang teilnimmt. 

4.2 EntscheIdungsfreiheit 

Wie bereits gezeigt, serz[ kommuflikative Selbstbestimmung die Freiheit des Ein~el­
nen voraus, sich zu entscheiden, welche Kommunikationshandlung er wie wo wann 
und mit Hilfe welchen Mediums er vornehmen möchte. Niemandem darf daher 
gegen seinen Willen eine Kommunikationsbeziehung aufgenötigt werden. Alle 

Randbedingungen (Kommunikationspanner, -zeit und -umstände) müssen daher so 
rccluzeitig signalisiere werden, daß alle Beteiligten die Möglichkeit haben, ;tuf die 
spe:Lifische Situation zu reagieren. 

4.] ErJorderlichkel.l 

Jede aufgrund einer Einwilligung oder eines Gesetzes :Lulässige Beeinträchtigung ist 
auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken, das zur Erfüllung der 
gesctzlichen, diensrrechclichen oder arbeitsvertraglichen Aufgabe lind zur Errei­
chung des konkreten Zwecks notwendig ist. Eine Grundrechtsbeeinträchtigung, die 
über diescs Mindeslmaß hinausgeht, ist rechtswidrig. In der Direktruf." und in der 

Volkszählungs-Encscheidung" hat das Bundesverfassungsgericht Grundrechlsbe­
schränkungen im Interessc des Allgemeinwohls akzepticrt, weil cine geeignetc 
Technik, die diese vermeiden und dennoch den gewünschten Zweck erreichen 
könnte, nicht zur Verfügung stand. Dies heißt aber nicht, daß die Betroffenen alle 
Grundrechtseinschränkungen hinzunehmen hätten, die sich durch die technischen 

Gegebenheiten der derzeit verfügbaren ISDN-Technik und deren Mängel ergeben, 
Eine solche Interpretation würde die Grundrechte einem Vorbehalt technischer 
Möglichkeiten aussetzen.9J Aus diesen Entscheidungen läßt sich im Gegenteil 

90 BV~rfC; E 6 J. 'J' ('1 j) - d., Zi,,, b~'n(r. 'n' O"glnol dai Vcrf"hr~nsrechl, ISI ,bor sowohl VOn Seinem 

Wortl~ut und als luch se,nem Sinn her auf di .. Technikges lahung ilbonrJ.gb.r. 
9' nV~rfGE ~6, 1>0 (, p f.). 
9' aV~r(GE 6\, , (s s)· 
9) $0 abcr "nd oHenbar die Ausluhrungen von HdW GliH/GCorg Wro"k~ (I'n.4S), '4.1\ zu verslehen. 
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entnehmen, 'daß die Rcchtfcrrigung für den Grundrechtseingriff entfällt, wenn die 
Technik auch anders geslaltet werden könnte oder wenn gar grundrecht~konfor­

mere Techniken verfügbar sind. Die Beeinträchtigung ist dann nicht mehr erforder­

lich. Ein technisches Kommunikationssystem darf danach nur insoweit genutzt 
werden, als durch technische und organisatorische Verbesserungen die Grund­
rechtseinschränkungen nicht mehr weiter reduziert werdell kÖnllen.9< 

4.4 Werkzettgetgmmg 

Selbstbestimmt kann der Umgang mit der Kommunikationstechnik nur sein, wenn 

sie die autonome Arbeirsgestaltung möglichst wenig einenge. Dies setzt voraus, daß 
der Nutzer in der Lage sein muß. sie in ihren Funkeionen zu durchschauen und :w 

beherrschen. Er muß wissen können, lllHer welchen Bedingungen er kommuniziefl, 
und er muß in der lage sein, diese Bedingungen zu beeinflussen . Insofern berühren 
sich die Kriterien der Werkzeugeignung, der Transparenz (4.1) und der Entschei­

dungsfreiheit (4 .2). Die Technik ist umso werkzeuggeeigneter. je weniger technische 
Sachzwänge sie enthält. Sie muß ihm ausreichende Freiheitsgrade in der Organisa­
tion seiner Kommunikation und seiner Arbeitsabläufe bieten . Gegen diese Forde­
rung spricht nicht, daß der Nutzer im Rahmen von Dienst- oder Arbeitsverhältnis­
sen diese Spielräume oft gar nicht haI. Denn in diesen Fällen verlagen sich das 

AUlOnomieproblem nur auf eine andere Hierarchieebene. Denn dann muß die 
Technik es dem .Beschäftigten ermöglichen, Weisungen seines Vorgesetzten zu 
befolgen. Soweit ihn daran technische Sachzwänge hindern, wird dadurch die 
Arbeitsauronomic des Vorgesetzten beeinträchtigt. Über das Ob und das Wie einer 
Kommunikation darf also - im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Systems - nur 
der Nutzer, nicht jedoch die Technik bestimmen. 

4.5 KonlrolleLgnung 

Ein effektiver Schurz des Rechts auf kommunikative Selbstbestimmung setzt vor­
aus, daß eine Beeinträchtigung dieses Rechts erkannt und beseitigt werden kann. 

Die zuständigen Kontrollorgane müssen kontrollieren können , inwieweit das tech­
nische System dieses Grundrecht gewährleistet. gefährdet oder verletzt. Eine wirk­
same Kontrolle dient einem vorgezogenen Rechtsschutz.9 ! Sie setZ( jedoch voraus, 
daß alle sensitiven Aktivitäten innerhalb des Systems unveränderbar registriert 
werden und diese Kontrolldaten den Kontrollorganen in übersichtlicher Weise zur 

Verfügung gestellt werden . 

94 S. z . B. Wo/Jgans ~'dJa/y',d)JI<'ldl' r. Fcrnmcldcmonopol und Vcrfassungsrcdlt . MDR 1988. S. 0' ; Han s 

Brmd,man>l. Td~kommunibllonso rdnurJg und F<rnmcld~benul~un gsrechl . eR '98,. S. 97; jociJrn 
Nllng~,,(Y (rn. 53). § H Rclnr. I!. 0", Knlenum d" ErlordcrlichkclI bezlehl SI ch Jedoch nicht nur ;)ul 
das ,Wlc l , ~ondcrn luch luf das ,ObI der An\Y~ndung von Kommu_ni k~rlonstcLhnoJoglC.~n . H(,~r WJ C für 
,.de gru ndrcchtsnsbntc Ttchn ik.nwcndunf; muß die Erford. rl ichkell In ihrem VerhältOls zum 
AlIgcmemwohJ und zur Gcf:; hrd un g d.r genannten Grundrecht. geprüft werden - ~ . z. B. Aklberl 
Poil/tcb, Ind iv,du.ldalcn,chuI2 - Sys" ·'''''''.n,ch",'7.. In : K. Brü, knerlG.1),!ichau (Hrsg.). Bellngt 
zum SOZlalr,ellt. FcsIg,be i. H. Grüner. Pcrcha 1982. S. 45 S. In diesem Zu,ammenhl/'lg w~ren d ie In 

Fn. J I g(.~nannten S)· sl(·m~lu: rn.ttlven z.u diskuuereJl . 
9S So 2 . B. BVcrfGE 65. I (66) und Erhard Dm /llJlger (Fn . Si ). S. Hg für dIe D.1Ic/'lvI·"rhtllullg: lür 

Tcldon.nbgcn $. m,b. Vo/ker Hdm Yllfr/A":r~ "d~y Roß'JAgc/. Dllen"ch",un~ In ISON-Tdefonanb­
gl' n. DuD 7!l990. 
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5. Ziele Ilnd Möglichkeaen der Technikgestaltung 

Aus diesen Kriterien lassen sich ~ber unmiltelbar noch keine Aussagen herleiten. die 
eine rechtliche Bewertung von ISDN -Systemen ermöglichen. Daher isr in einer 

weiteren KonkrClisierungssrufc nach Zielen technIScher Gestaltung zu fragen. um 
ein ISDN-System kriteriengereeht auszulegen. Die Ziele müssen so präzise sein. daß 

die aus rechtlicher Sicht erforderliche Ausgestaltung quasi pnichtcnheftgerccht 
beschrieben werden kann. In einer drinen Stufe sind &1nn konkrete technISche 
Au,legltngsbedingungen zu formulieren, die edüllt sein müssen, um die technischen 

Gestaltungsziele w erreichen. Auf dieser Ebene technischer Konkretion kann dann 

durch einfachen Vergleich zwischen den Merkmalen eines gegebenen ISDN-Sy­
stems und der gefordenen Auslegung bewertet werden, wo die Anlage rechtlichen 

Anforderungen entspricht und wo sie Defizite aufweist. 

Die Kriterien ennöglichen durch diese Konkrctisienmgsschrine eine umhssende 

Bewertung aller grundreclnsreJevanten Aspekte von ISDN -Systemen.'" Wie techni­

sche Gestaltungszicle aus den rechtlichen Kriterien entwickelt und zu technischen 

Auslegungsbedingungen operationalisien werden können, soll hier am Beispiel der 

Anruferidentifizierung sowie der ~echs weiteren bereits vorgesrellren Leistungs­

merkmale gczeigr werden: 

Das Problem der AllruferLdentif12lerung Wird erst dann richllg verstanden. wenn es 

als ein Konflikt zwischen l.wei Grundrechten erkannt wird. Dieses LeisLUngsmerk­

mal greift zwar in das Recht auf informationdie Selbstbestimmung des Rufers ein, 

erfüllt allerdings gleichzeitig die aus dem kommunikativen Selbstbestimmungsrecht 
des Gerufenen folgenden A nforderun gen au f Transparenz (4. t) und Entscheid u n gs­

freiheit (4.2). Aufgabe der Kommunikationstechnik muß es sein, praktische Kon­

kordanz herzustellen, indem es jedem der Grundrechte Wf optimalen Verwirkli­

chung verhilft. 

Dieses Ziel könnre besser als durch die oben genannten Lösungen97 durch ein 
,Handshake-Verf~hren < erreicht werden: Der Gerufene fordert - so(ern cr dies 

wünscht - durch einen T:IStendruck die Identifikation an und der Rufer kann dann­

sofern er damit einverstanden ist - ebenfalls per Tastendruck die Übermittlung 
seiner Rufnummer freigeben.~ ~ 
Die technischen Gestaltungsziele des automatIschen RiickruJs Im Freifall müssen 

sich an den Kriterien der Tr;msparenz (4 . J), Entscheidungsfreiheit (4 . 2), Erforder~ 
lichkeit (4 .. }) und Werkzeugeignung (4.4) orientieren. Der Gerufene muß den 

Rückrufwunsch erkennen und beeinflussen können. Er muß in der Lage sein, die 

Rückrufwünsche umzusortieren und unerwünschte Rückru(aufträgc zu löschen. 

Außerdem muß er autonom über die Aktivierung des Merkmals "' ;1utomatischer 

Rückruf~ für seinen Anschluß entscheiden können und in der Lage sein. die 

Rückrufwünsche für seinen Anschluß zu begrenzen . Aber auch der Rufer sollte frei 
über die Speicherung seines Rückrufwunsches entscheiden und eingeleitete, aber 

nicht mehr gewünschte Rückmfe aufheben können. 

Um diese Ziele erreichen zU können, sollte ein ISDN -System folgende tedmische 

Eigenschaften aufweisen: Das Leistungsmerkmal >autOmatischer Rückruf im Be­
set:llfaJl, kann unabhängig vom >automatischen Rückruf im Frei(aJl< installiert 

werden . Es ist möglich, Bercchligungen für die Rückrufeinleiwng zu vergeben . Der 

96 S. h,erzu n:mer Volk" N ~mIM,1 U/mb [>ord,sc!'1 A IrxdllJer Rofln"gcl CFn . ,,), 4 I 11. 
97 S. oben bel Fn. 49 u nd So . 
98 Die gleIch< Forderung erheb, die franClöslsd,e D>lcmchUlzkomm,sslon - s. HIfIlS ho,,·, Ccbl".ml, 

(1'0. SJ). S 067. 
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Rufer emscheidet per Tastendruck oder Kenllzahlwahl über die Aufnahme seines 

Wunsches in die Liste für automatische Rückrufe und kann diesen auf die gleiche 
Weise wieder löschen. Nach einer bestimmten Zeit werden Rückrufwünsche auto­
matisch gelöscht. Der Gerufene kann an seinem Endgerät die Anzahl möglicher 
Rückrufe begrenzen. Er kann die Liste der Rückrufaufträge an seinem Display 
ei\lsehc:n, umsonieren und löschen. Die Aktivierung des Rückrufs erfolgt durch den 

Gerufenen. 
Die Gestaltung des Leistungsmerkmals Heranholen hat sich an den Kriterien 
Transparenz (4.t), Entscheidungsfreiheit (4.2) und Erforderlichkeit (4.3) auszurich­
ten. Ein Gespräch darf nicht gegen den Willen eines Gerufenen »weg«geholt werden 
können. Personen mit (partiell) gegensätzlichen Interessen dürfen nicht in der Lage 

sein, in den Verbindungsaufbau des anderen einzugreifen. Zusätzlich sollte jeder 

Teilnehmer selbst darüber entscheiden können, ob er das Merkmal für seinen 

Anschluß freigibt. Für alle Bereiligten muß erkennbar sein, daß eine Rufumlcnkung 
stattfindet. Sowohl der Rufer als auch der Heranholende sollten frei über die 

Anzeige ihrer Rufnummer auf dem Display des Partners entscheiden können. 
Zumindest muß der Rufer die Möglichkeit haben, den Verbindungsaufbau abzubre­
chen, bevor seine Rufnummer auf dem Display des Heranholenden erscheint. 

Um diese Ziele zu erreichen, ist folgende technische Realisierung anzustreben: Das 
Heranholen isr nur in Nebensrellenanlagen innerhalb bestirnmter Gruppen möglich. 
Diese werden irn Rahmen der Berechtigungsvergabe definiert. Der Nebenstcllen­
Inhaber kann das Merkmal auranom (de)aktivieren. Beim Verbindungsaufbau wird 

die Umlenkung signalisiert - entweder am Display oder durch besonderen Auf­
rnerksamkeitston - rnit Abbruchmöglichkeit für den Rufer. Die Freigabe der 

Rufnummer erfolgt auf beiden Seilen im Handshake- Verfahren. 

Um die Transparenz (4·)) und Entscheidungsfreiheit (4.2) für alle Beteiligten an 
einer Telefonkonferenz zu gewährleisten und die Begrenzung ihrer kommunikati­
ven Selbstbestimmung auf das Erforderliche (4.3) zu reduzieren, ist es erforderlich, 

daß allen die Konferenzsituation signalisiert wird. ZusätLlich muß das Hinzukom­
men bzw. Ausscheiden von Teilnehmern mit unterschiedlichen Tonen signalisien: 
werden, damit sich jeder - wmindest per Nachfrage - ein Bild über die Zusammen­
SetLung der Konferenzgruppe machen und dar;\uf reagieren kann. Das Leiscungs­
merkrnal ist daher so zu gestJlteJl. daß immer dann. wenn ein Teilnehmer zur 
Konferenz hinz.ugeschaltet wird oder diese verläßt, dies allen Beteiligten akustisch 
signalisiert wird. Hierfür werden z.wei verschiedene Signaltöne benutzt. Dabei wäre 
zu wünschen, daß die Nummern der zugescl12lteten/aktiven Nebenstellen für alle 

Teilnehmer gemäß den Anforderungen an das Leistungsmerkrnal identifizieren, 
abrufbar sind. 

Die ISDN-Technik bietet im GegensalL LU heute die Clunce, den entsprechenden 
Status der aktivierten Endgeräte allen Gesprächspartnern zu signalisieren. Damit 
könnte deren Venrauen in die Komrnunikatjonsbeziehung erhoht werden. Sie sind 
nicht mehr von der Vertrauenswürdigkeit des anderen Teilnehmers abhängig. Ihre 
Entscheidungsfreiheit (4.2) kann aufrechterhalten, die Transparenz der Kommuni­
k:!tionssitu:!tion (4.t) gefördert und die Werkzeugeignung (4.4) erhöht werden. 

Technisch sind diese Kriterien erfüllt, wenn Lauthören, freISprechen oder Dm'klan-
5prechen allen Beteiligten signalisiert wird und nur von den Betroffenen ein- oder 
ausgeschaltet werden kann. Direktansprechen ist außerdem auf kleine soziale Grup­
pen zu begrenzen. 
Diese Gestaltungsziele wären technisch dadurch LU gewährleisten, daß bei Lauthö­
ren bzw. Freisprechen dOls Mikrofon oder der Lautsprecher nicht über das ISDN­

System, sondern nur am jeweiligen Endgerät ein- und ausgeschaltet werden kann. 
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Sind sie eingeschaltet, wird der jeweilige StatUS am Endgerät durch eine deutliche 
optische Anzeige angezeigt) die vom Raum aus für alle Anwesenden zu erkennen isc. 
Außerdem solhe in gewissen Zeitabsdndcn ein AufmerksamkeitSlon gesendet 
werden , Für Direktansprechen wäre außerdem technisch zu gewährleisten, daß die 
Berechtigung zur Aktivierung auf kleine Nebenstellen-Gruppen begrenzt werden 
kann. Die Freigabe einer Nebenstelle für das Direktansprechen darf nur vom 
Endgerär des Gerufenen aus möglich sein . Sie kann jederzeit geSelzt und widerrufen 
werden (Ansprechschulz). 

6. Rechtlich bestimmte Technikgestaltung als Aufgabe 

Das Recht auf kommunikative Selbstbestimmung bnn durchgcset:!.t werden, indem 
es im Fall einer Verletwng eingeklagt wird. Hierfür wäre im Einzelfall zu klären, ob 
das Grundrecht als Abwehrrecht) Teilhaberecht oder Schutzanspruch fungierr . 
Denn diese Funktionsbestimmung hängt davon ab, wie in der jeweiligen sozialen, 
durch die Technik und die okonomischen Randbedingungen geprägten Situation 
das Schutzziel des Grundrechts tatsächlich erreicht werden kann.?? Ebenfalls klä­

n.tngsbedürftig jst die FrJge, unter welchen VoraussClzungcn dieses Grundrecht 
eingeschränkt werden darf, ob dies - etwa analog zum Recht auf infonnacionclle 
Selbstbestimmung - nur durch Gesetz möglich ist) das diese Möglichkeit präzis und 
zweckspe:!.ifisch eröffnet. 
Wird eine Verletzung des Rechts auf kommunikative Selbstbestimmung allerdings 
erst gerichtlich geltend gemacht, beeinflußc die Macht recllOischer Systemzwänge 
und milliardenschwerer Investitionen die Rechtsfindung. 'oo Für die Grundrechts­

durchsctzung viel sinnvoller ist daher der Weg der frühzeitigen Technikgestal­
wng .'0' Statt sich mit dem ideologiekritischen Hinweis zufriedenzugeben, daß aus 
strukturellen Gründen das Recht im Schalten der Technik stehe'OI, ist nach Wegen 
LU suchen, wie Technik nach rechtlichen Kriterien gestJltet werden kann. Gerade 

die Kommunikationstechnik ist hierfür ausreichend flexibel, sofern die Gestaltung~­
bemühungen frühzeitig einsetzen. Wenn in das Techniksystem bereits investiert 
wurde oder es sogar schon en!Wickelt ist, läuft rechrliche Technikgestalrung Gefahr, 
an den bereits formierten Interessen zu scheitern . ' 0 ) Grundrechtsgemäße Technik­
gestaltung ist schwierig, aber nicht aussichtslos. Dieses Vorhaben kann gelingen, 

wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
Erstens muß das Wissen, welche Risiken ein Techniksystcm für Grundrechre 

hervorrufen kann, so frühzeitig verfügbar sein, daß rechtliche Gestaltungsanfor­
derungen noch en!Wiekel! und durchgesetzt werden können . 

Zweitens sind zu jedem Entwicklungsansatz für ein Techniksystem technische 
und organisatOrische Alternativen zu idenrifizieren. 

99 S .•. B. IId41bm Podlech. GG·A K, An. 1 Ab • . I Rdnr. H. 
100 S. )ller7u auslührlich Alcx4ndcr Roßn4F,<//Pet"y WeddclVolkrr H~mm,,/U/TI(" Pard,,," (Fn. 16). 
101 Ebenso ,. B. Han, BnllckmamJ (fn. ~ 7), s. 441., W,/;"/,,, Summ ül1cr, Soz •• I. Beherrschb,rkett offener 

I NU, OVO-Online '0;' 98 S, S. '49 f. ; Srcfa" Wal>.. O.t.nschul z bel Tclematikdim.tm, .n : ]o3dllm 

Sehner (Hrsg.), Tdckommunik,"on und Wirtsch,lts r<eht, Kö ln '9H, 5.1 17; AJa/bcYl POd/Nb 
(Fn. 6), s. 4 SI 11.; joaciJ,m SchereT (l'n., I). S. 11 I H.; H~ns-] oach.m Kt rkau (Fn., I). S . .oe. , Herbat 
X"b'Cik, So~"le B~herrs chbMkeJt techOlsch o((,ner Netze. In: RüdigCf V,lk (Hrsg.), GI-18 . ]ahr' SI,'­
gung. HClddb"rg 1988. S. 109 (f-

101 S. l. B. Raine, Wolf, Du Recht Im ScI"Hen der Technik, KJ ,,86, S. '4 I H. 
'ol s. I"tau n.hcr /1/rx4nJer Roßnagel, Möglichkcllcn verh:\Sung,vcr!.raglicher TcchnikgC.<llllung, In : 

dcrs. (Hrsg. ), Freihe.t Im Griff, Inlorm,toonsgcsellsch3h und Grundgt-S('tZ, $\utlg>n I?g?, S. '77(1. 
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- Drin:ens ist ein entsprechendes rechtliches TnHrument~rium für die Bewertung 
dicser Alrern3civen und das Hervorbringen von Ges(a!rungsziclell zu entwickeln. 

- Viertens sind diese rechtlichen Kri(erien bis hin zu g;mz präzisen techni~chen 

GesrallUngsanforderungen zu konkretisieren. 
- Und schließlich ist die Berei(schaft und die Macht erforderlich, diese Anrorderun-

~cn gegen widerstreitende In(eressen auch durchzuse(zen. 
Hier wurde gezeigt, daß für einige Risiken von ISDN die dritte und vierte 

Bedingung erflillt werden kann.'''< Die Chancen, die erste und zweite Vorausset­
zung zu erreichen, sind bereits weitgehend vertan. Die Planungen hir das öffentliche 
ISDN und entsprechende Normungsbemühungen sind schon sehr weit fortgeschrit­
ten. AlIcrdings befindc( sich die Verwirklichung erst noch am Anfang. Hier dürften 

daher noch einige Korrekturmöglichkcicen gegeben sein . ISDN -Nebenstellenanla­

gcn sind zwar ebenfalls bereits entwickelt und schon vielfach insullierr. Aber sie 
werden ständig wei{(~rentwickelr und bei ausreichendem Druck oder besserer 

Einsicht möglicherweise in eine grundrechtskonfonne Richtung geführt. 
Die letzte Bedingung ist ebenfalls rür Nebcns(ellenanlagen leichter ;zu gewährlei­
sten,'Oj Im Bereich der Deurschen Bundespos( sind die politischen Einwirkungs­
möglichkei(en seit ihrer S(rukturrcform erheblich schlechter geworden.,o6 Dagegen 

können Betriebs- und Personalräte bei der Einführung \'on ISDN -Nebensrellenan­
lagen im Rahmen des ßetriebsverfassungs- oder Personalvercretungsrechts eher 
durchscrzen, daß diese grundrechtskonform geslal(ct werden. Vielleich( abcr wird 
der notwendige Druck zur vorbeugenden Tcchnikgestaltung doch nur dann entfal­
tet werden können, wenn er durch nachträgliche gerichtliche Überprüfung von 
ISDN-Systemen verstärkt wird. '°7 

'04 S. h,erLu n.her Vo/~· er H ammer/ V/mI> Pordt.cM A/~rander Rojlnagcl (rn. ,,). 
lOS ErmulJgrnde nt"plele hIerfür könn,en . ' ·10, J.ß En' plehlungen ~ Ur Technikges{".hu~g. WIe m · 1110' 

entwlckelr wurden, >ulgrund eoncr Bcr.tung durch Hans-Petcr H ölb und Herber! KublCck Im 
ßundcslorschungs· und BundcsJlIwzmm!Stcnllm und .\ul grund ClON BCr:1lung durch die .ProJekt­
gruppe verbssungsvenngliche Tcchn ikge.<laltung (provel)' Hl der Hochschuh·t-glon D,rt11S1adl Bcrück­
.. dlllgung gefund<n h ahen . - S. zum Gest.ltung'prozeß Im zwcllen BeISpIel Vo/Jur H""rm,dUI"ch 
PordrsrhlAlrxdnder Roßn"8,t. Recbtsgemäße Gestaltung von ISDN-Nebcmlcllcn,nl.gm, In: ivl. Paul 
(Hr<g.). GI-19. Jahrestagung, CompulcrgeStÜIllCr Arbeu'pbtz, Bcrlin u. a. '9S,9, Band 11, S.3071f. 

106 S. h,erzu >.. B. A/exander lI.oßndgeJI PeUr Wtdde, Die Rtform der Deutschen Bundespost Im LIcht d« 
Dcmok .... uepnnzlps, DVBI 1988. S. 16. !In Hr/mul Fangmann. Verb <ungsrechtliche R.hmenbcJin­
gungen der Tclekommunik'"on. RDV 1988, S. IJ H .• Knlll IIMh/Em</ HII</adt, D,e ,Deregllli,·rung. 
der Dcul>chen Bund'·'post, DuR 1989, s. '94 rl .. Wol/g""g S,h~/"cJ",erdty. Di. NcustnskluTlcrung 
des Pos,- und Femmdde",escn$, NJ W '989, S. 237 I fI. 

'07 WUlvolie Hin",cJS< verdanke ,eil Johann Biur, Volka Hammer, Herben Kub""k. Ulnch Po".Ic>Ch 
~nd Perer \'(lodde. 
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